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Anfrage des Bezirksmitglieds Gregor Nick (Die Linke) vom 23.02.2026

Bebauungsplan Nr. 281/l ,,Rheindorf - zwischen Kénigsberger Platz, ElbestraRe,
Solinger StraBe und Memelstrale"

Am 10. Februar 2026 stellten Vertreter der Stadtverwaltung und andere den o.g.
Bebauungsplan einem groeren Publikum im Rahmen eines Infoabends fir
Burgerinnen und Biirger vor. Der Unmut der Betroffenen war deutlich spiirbar
und horbar — die Presse berichtete daruber.

Stellungnahme der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL):
Grundsatzliches:

Die vorgestellte Quartierserneuerung ist das Zwischenergebnis von Uber zwei Jahren
intensiver Arbeit von dutzenden von Fachleuten. Sowohl die bisherige professionelle
Arbeit als auch das Ziel einer positiven Weiterentwicklung von Leverkusen und seiner
Einwohnenden verlangen Respekt und einen fundierten Umgang mit dem Thema.

Der erwahnte Unmut der Betroffenen war tatsachlich in der Versammlung vorhanden.
Dabei ist sehr wichtig festzuhalten, dass es sich um die betroffenen Menschen
handelte, deren Wohnungen abgerissen werden sollen. Hierflir hat die WGL naturlich
Verstandnis und wird wie versprochen (und in der Vergangenheit auch schon
geschehen) individuelle Hilfestellungen geben.

Der erwahnte Unmut betraf jedoch nicht das eigentliche Projekt. Dieses wurde von
der grof3en Mehrheit der anwesenden Personen sehr positiv aufgenommen (langer
und intensiver Applaus flr das Video).

Wir haben Gesprache mit Betroffenen vor Ort gefiihrt und bitten um
Beantwortung folgender Fragen:

1.

Eine Verscharfung der Verkehrssituation ist absehbar. Sie wurde an dem
Abend deutlich geduBert und nachvollziehbar dargelegt. Trotz des Wegfalls der
Verbindung zwischen Elbe- und MemelstraRe (Konigsberger Platz), der
geplanten Errichtung von rund 180 zusatzlichen Wohnungen sowie des Baus
eines Parkhauses an der ElbestraBe, kommt das Verkehrsgutachten zu dem
Schluss, dass an der Lichtsignalanlage ElbestraBe/Solinger StraBe kein
wesentlicher Anstieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten sei. Wie am 10.02.
durch Anwohner geauBert ist diese Einschatzung jedoch kaum
nachvollziehbar. Bereits heute ist insbesondere im morgendlichen
Berufsverkehr ein deutlich erhohtes Verkehrsaufkommen zu beobachten; rund
um die Lichtsignalanlage kommt es regelmafig zu Riickstaus. Vor diesem
Hintergrund erscheinen die Ergebnisse des Gutachtens erklarungsbedirftig.

Welche Moglichkeiten bestehen, das Verkehrsgutachten durch eine
unabhédngige und neutrale Fachstelle erneut liberprifen zu lassen?

Was wird proaktiv unternommen, um die zu erwartende, absehbar
problematische Situation abzuwenden?



Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens werden die mit der Planung
verbundenen Auswirkungen auf das Strallenverkehrsnetz weitergehend untersucht,
gutachterlich bewertet und — soweit erforderlich — Konsequenzen fur die Planung
formuliert. Zudem erfolgt wahrend der Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan
eine Beteiligung stadtischer Fachbereiche sowie externer Fachbehdrden zur Prifung
und fachlichen Bewertung der Gutachten. Die Gutachten werden Uberdies
Gegenstand der Veroéffentlichung im Internet und der erganzenden 6ffentlichen
Auslegung gemal § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch als nachstem Verfahrensschritt.

Stellungnahme der WGL.:

Der Behauptung, dass es zu einer Verscharfung der Verkehrssituation kommen wird,
steht ein Verkehrsgutachten eines anerkannten und renommierten Ingenieurburos
gegenuber, welches auf tatsachlichen Verkehrszahlungen und Berechnungen nach
den anerkannten Regeln und Methoden basiert. Das Gutachten kommt zu einer
gegenteiligen Aussage und ist durch entsprechende Untersuchungen belegt.

2.

Auf Nachfrage erlauterte der Vertreter der WGL die Planungen wie folgt:
Vorgesehen ist der Abriss von 140 Wohnungen sowie der Neubau von
insgesamt 320 Wohneinheiten. Die Halfte davon soll dem sozialen
Wohnungsbau zugeordnet werden. Von diesen wiederum sind 75 % fur
Haushalte mit Wohnberechtigungsschein A (WBS A) vorgesehen — das
entspricht 120 Wohnungen. Damit entsteht faktisch kein relevanter Zuwachs an
bezahlbarem Wohnraum, sondern lediglich ein Austausch des Bestandes.
Angesichts der angespannten Wohnraumsituation in Leverkusen ist dies
wohnungspolitisch unzureichend (vgl. Wohnungsmarktbericht 2025).

An welchen Stellen im Stadtgebiet wird dieses Defizit ausgeglichen - oder
idealerweise deutlich verringert - werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 281/I wird das Planungsrecht zur Entwicklung
von Wohnraum vorbereitet. Regelungen zu Standorten aul3erhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind kein Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens. Auskiinfte zu den o0.g. Sachverhalten gibt die WGL.

Stellungnahme der WGL.:

In der Anfrage werden die 25% berechtigten Haushalte fur den
Wohnberechtigungsschein B auf3en vorgelassen. Auch hier handelt es sich um
geforderten und somit bezahlbaren Wohnraum. In Summe macht dies 160 anstelle
von 120 Wohnungen aus.

Das gleiche qilt fur das angebliche Defizit der Wohnungen.



Richtig ist naturlich, dass es grundsatzlich ein Defizit an Wohnungen in Leverkusen
gibt. Das Projekt dient ausdrucklich auch dem Ziel der Verbesserung der
Wohnraumversorgung.

3.

Wird der Anstieg der Bevolkerung proaktiv in den Bereichen KiTa und Schule
durch die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung berlicksichtigt und miindet
dort in konkrete, sichtbare MaBRnahmen?

Falls ja, welche MaBnahmen sind das? Falls Nein, wann werden diese
MaBRnahmen spatestens in die Wege geleitet werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im weiteren Planverfahren erfolgt eine Beteiligung des Fachbereichs Schulen sowie
des Fachbereichs Kinder und Jugend. Auf diese Weise werden Anforderungen zur
Infrastrukturausstattung ermittelt und kdnnen unmittelbar in das Planverfahren
einflielen.

Stellungnahme der WGL.:

Mit der Aussage wird behauptet, dass es zu einem gesteigerten Bedarf in den
Bereichen Schule und KiTa kommt. Dies wird durch die Berechnungen der Stadt
Leverkusen widerlegt.

4.
Welche Mieten sollen fiir die 160 Wohnungen, die nicht preisgebunden sind,
konkret pro Quadratmeter erhoben werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 281/I wird das Planungsrecht zur Entwicklung
von Wohnraum vorbereitet. Regelungen zur Vermietung sind kein Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens. Auskinfte zu dem o.g. Sachverhalt gibt die WGL.

Stellungnahme der WGL.:

Die Miete fur geforderten Wohnraum liegt aktuell bei 7,25 €/m? (WBS A) bzw. 8,40
€/m? (WBS B). Die Mieten flr den frei finanzierten Wohnraum werden zu einem
spateren Zeitpunkt genau kalkuliert. Sie werden im oberen Spektrum des aktuellen
Mietpreises in Leverkusen liegen.

5.
Wie wird sich dieser Preis (siehe 4.) voraussichtlich auf den Mitspiegel
auswirken?

Stellungnahme der Verwaltung:



Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 281/l wird das Planungsrecht zur Entwicklung
von Wohnraum vorbereitet. Daruberhinausgehende Auswirkungen sind grundsatzlich
kein Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Der Mietspiegel basiert auf einer Stichprobenerhebung, die alle vier Jahre
durchgefuhrt wird. Sobald die Adressen des neuen, freifinanzierten Wohnraums
bewohnt sind, flieRen diese in die Grundgesamtheit fur die Stichprobenziehung der
Mietspiegelerhebung mit ein. Die nachsten Datenerhebungen sind jeweils im ersten
Quartal der Jahre 2027 und 2031 vorgesehen. Federfuhrend verantwortlich fur die
Erstellung des Mietspiegels ist die Statistikstelle (Dez. Il1).

Stellungnahme der WGL.:

Die Kompetenz flr die Beantwortung diese Frage liegt beim entsprechenden
Fachbereich der Stadt.

6.

Welche verbindlichen Zusagen erhalten die vom Abriss betroffenen
Mieterinnen und Mieter in Bezug auf die kiinftige Miethohe sowie auf die
Moglichkeit, nach Fertigstellung in ihre angestammte Nachbarschaft — und
damit in das vertraute Umfeld von Schule, Arbeitsplatz und sozialem Umfeld —
zuruckzukehren?

Stellungnahme der Verwaltung:

Regelungen zu Vermietungsangelegenheiten sind kein Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens.

Stellungnahme der WGL.:

Diese Frage betrifft das interne Rechtsverhaltnis zwischen der WGL und den
Mietparteien. Auskulinfte hierzu werden daher keine erteilt.

7. Mussen die Mieterinnen und Mieter die Kosten fiir den Auszug aus den
Sternhausern, wenn sie nicht das erste von der WGL unterbreitete
Wohnungsangebot annehmen oder in eine andere Wohnung umziehen selbst
ubernehmen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Regelungen zu Vermietungsangelegenheiten sind kein Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens.

Stellungnahme der WGL.:

Diese Frage betrifft das interne Rechtsverhaltnis zwischen der WGL und den
Mietparteien. Auskunfte hierzu werden daher keine erteilt.

8.
Ware es, wenn dem so ist (s. 7.), aus Sicht der WGL — auch im Hinblick auf die
Akzeptanz des Projekts bei den Anwohnerinnen und Anwohnern - sinnvoll,



den verbliebenen Mieterinnen und Mietern der Sternhauser die Umzugskosten
unabhéangig von der gewahlten Ersatzwohnung zu erstatten?

Stellungnahme der Verwaltung:

Regelungen zu Vermietungsangelegenheiten sind kein Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens.

Stellungnahme der WGL.:

Diese Frage betrifft das interne Rechtsverhaltnis zwischen der WGL und den
Mietparteien. Ausklnfte hierzu werden daher keine erteilt.

9.
Welche fachkundigen Vertreterinnen und Vertreter von Menschen mit
Behinderungen wurden in die Planung des Vorhabens einbezogen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Belange von Menschen mit Behinderungen werden auf der Ebene des weiteren
Bebauungsplanverfahrens bericksichtigt. Planungshinweise kdnnen sich im weiteren
Verfahren auch aus den Beteiligungsverfahren ergeben.

Stellungnahme der WGL.:

Die Belange von Menschen mit Behinderungen werden von der WGL in besonderem
Male betrachtet.

10.

Erganzend zu 9.: Wessen Expertise wurde, insbesondere im Hinblick auf die
Parkplatzsituation, die vorgesehenen temporaren Parkzonen sowie die
Entfernung zwischen dem neu zu schaffenden Parkraum und den
Wohngebauden bericksichtigt?

Stellungnahme der Verwaltung:
Siehe Beantwortung zu 9.
Stellungnahme der WGL.:
Siehe Beantwortung zu 9.

1.

Nach derzeitiger Planung wiirden 146 Baume einer Fallung (sog.
Baumentnahme) zum Opfer fallen, viele davon sind von erheblicher GroRe und
in dieser Form kaum zu ersetzen. Dem stehen lediglich 58 sog.
Ersatzpflanzungen entgegen. Stehen diese MaBnahmen in Qualitat und in
Quantitat im Einklang mit dem Klimaschutz und entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen?

Stellungnahme der Verwaltung:



Diesem Themenkomplex wird im weiteren Planverfahren nach den Maligaben des
Baugesetzbuchs (Umweltprufung/-bericht, Eingriffsregelung) nachzugehen sein.
Zudem erfolgen hierzu Abstimmungen zwischen den beauftragten Fachplanern und
den zustandigen stadtischen Fachbereichen.

Stellungnahme der WGL.:
FUr die BaumalRnahme sind Baumentnahmen erforderlich. Diese sind leider
unvermeidbar. Selbstverstandlich sind Ausgleichspflanzungen vorgesehen, hierzu

fanden und finden enge Abstimmungen zwischen dem beauftragten Fachplaner und
dem zustandigen Fachbereich statt.

12.

Wie werden die tatsachlichen 6kologischen Verluste, die insbesondere durch
die hochgewachsenen Baume unter den 146 Baumen entstehen,
ausgeglichen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Siehe Beantwortung zu 11.

Stellungnahme der WGL.:

Siehe Beantwortung zu 11.

Stadtplanung in Verbindung mit Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH



Anfrage der Fraktion Die Linke vom 16.03.2026
Verkehrssituation Langenfelder StraBe/Umlag/Bernsteinstralle

Ein Vertreter der CDU wird in der Rheinischen Post, Online Artikel 15.03.2026,
14:22 Uhr mit den Worten zitiert es sei ,,wichtig liber rechtssichere MaBRnahmen
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu sprechen” und bezieht sich dabei

auf die Kreuzung Langenfelder StraBe/Umlag/Bernsteinstrafe am Ostrand von
Hitdorf.

Auf Anfrage hatte die Stadt noch im Februar 2025 Unfallschwerpunkte genannt
- die besagte Kreuzung war nicht darunter. Eine Recherche im Unfallatlas
(Statistische Amter des Bundes und des Landes) zeigt sieben Unfallorte,
besagte Kreuzung gehort nicht dazu.

Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:

1.
Wie schatzt die Verwaltung den Handlungsbedarf an besagter Stelle ein?

2.
Gibt es belastbare Aussagen seitens der ortlichen Polizeidienststelle hierzu?

Stellungnahme zu Fragen 1 und 2:

Im Rahmen des Antrages Nr. 2025/3408 der CDU-Fraktion aus dem vergangenen
Jahr wurde u.a. auch die Verkehrssituation im Bereich des Knotenpunktes
Langenfelder StralRe/Umlag/Bernsteinstralie gepruft und bewertet. Die
entsprechende Stellungnahme dazu ist im Ratsinformationssystem hinterlegt.

Aufgrund des erfolgten Beschlusses der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | in
ihrer Sitzung vom 22.09.2025, dass zwischen der Tankstelle Brinkschulte und dem
Ortsausgangsschild auf der Langenfelder Stral3e eine Hochstgeschwindigkeit von 30
km/h angeordnet wird, wurde die Verkehrssituation in 2026 erneut Uberpruft.

Diese erneute Prifung erfolgte gemeinsam mit der Bezirksregierung Koln als
Aufsichtsbehdrde sowie unter Beteiligung der Polizei. Auch im Rahmen dieses Vor-
Ort-Termins wurde ebenfalls der angesprochene Knotenpunkt geprift und es
bestatigte sich die bereits zuvor getroffene fachliche und rechtliche Einschatzung. Es
ergaben sich keine neuen Erkenntnisse, die auf eine besondere Gefahrenlage oder
auf veranderte Rahmenbedingungen hindeuten wurden, aufgrund dessen sich eine
Anordnung von Tempo 30 begriinden lieRe. Daher wurde seitens des hiesigen
Fachbereiches empfohlen, den o0.g. Beschluss der Bezirksvertretung fur den
Stadtbezirk | aufzuheben. Die Vorlage Nr. 2026/0236, Einrichtung einer
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 an der Langenfelder
Stralle/Ortsausgang, Beanstandung/Aufhebung des Beschlusses der
Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | vom 22.09.2025, wird im Rahmen der Sitzung
der Bezirksvertretung | am 27.04.2026 behandelt.

Nach wie vor wird zur Férderung des Ful3- und Radverkehrs in Richtung Hitdorfer
Seen als auch daruber hinaus, die Einrichtung einer sicheren Querungshilfe im



Bereich des Knotenpunktes Langenfelder StralRe/Bernsteinstralie/Umlag fur
erforderlich erachtet. Da diese nach Ricksprache mit dem Fachbereich Tiefbau
bereits im Rahmen der Umsetzung der RadKomfortRoute in Richtung Monheim in
Planung ist, werden driber hinaus aktuell keine zusatzlichen Mallnahmen fir
erforderlich erachtet. Es wurde jedoch bereits angeregt, eine zeithahe Umsetzung
anzustreben.

Der betreffende Knotenpunkt wird bis dahin weiterhin beobachtet. Sofern sich bis zur
Umsetzung der Querungshilfe ein zusatzlicher Handlungsbedarf ergibt, werden
zusatzliche verkehrslenkende MalRnahmen gepruft.

Mobilitat und Klimaschutz

08.04.2026



Anfrage von Ratsmitglied Matthias Itzwerth (CDU) vom 07.02.2026
Sachstand ehemalige Landwirtschaftsschule

Seit nunmehr fast 10 Jahren steht das Gebaude der ehemaligen Landwirtschafts-
schule an der Dusseldorfer Str. leer. Es ist ein wunderbares altes Gebaude (unter
Denkmalschutz), welches aktuell ein sehr trostloses Dasein fristet und fur die Opla-
dener schlichtweg ein Trauerspiel darstellt.

Von Seiten der Verwaltung wurde 2025 ein Verkauf des Gebaudes als HSK-Mal3-
nahme vorgeschlagen.

Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen Uber z. d. A. Rat:

1.

Gibt es aus Sicht der Verwaltung einen denkbaren und auch (finanziell) realis-
tisch umsetzbaren Ansatz, das Gebaude (mit dem seit Jahren bekannten Sanie-
rungsvolumen) zeitnah einer stadtischen Nutzung zuzuftuhren?

Stellungnahme:

Stand jetzt ist mit Blick auf das bislang durch die Bezirksregierung noch nicht geneh-
migte Haushaltssicherungskonzept, dem quasi nichtvorhandenen Spielraum bei In-
vestitionen in Gebauden, die nicht in der Prioritat O oder 1 eingeordnet sind, und ei-
nem noch nicht eingebrachten Haushalt 2026, eine zeitnahe stadtische Nutzung des
Gebaudes undenkbar.

2.

Wird von Seiten der Verwaltung eine (finanziell) realistische Chance besteht,
dieses Gebaude in das seit Jahren angedachte ,,Geschichtszentrum Am Fran-
kenberg“ zu integrieren. (Anmerkung: Sowohl die Villa Romer als auch das
ehemalige Landratsamt, das heutige Archiv, als mdégliche Teile des Geschicht-
szentrums haben bereits einen sehr hohen notwendigen Sanierungsaufwand,
so zum Beispiel die Decke im Landratsamt. Allein aus diesem Grund ist eine
zusatzliche Einbeziehung der Landwirtschaftsschule in dieses Projekt finanzi-
ell nicht darstellbar.)

Stellungnahme:

Die alte Landwirtschaftsschule muss einer umfangreichen Sanierung zugefuhrt wer-
den. Pro forma kdnnte das Geb&ude dem angedachten Geschichtszentrum Am Fran-
kenberg zugeordnet werden. Es @ndert sich aber dadurch nichts an dem Sachver-
halt, dass die Stadt mittel- bis langfristig keinen finanziellen Spielraum fur die Sanie-
rung hat.

3.
Ist ein Verkauf des Gebaudes auch im aktuell neu zu erstellenden HSK wieder
als mogliche Mal3Bhahme aufgenommen?

Stellungnahme:



Der mogliche Verkauf des Gebaudes wird in das neu zu erstellende HSK aufgenom-
men. Die Kosten fir die Sanierung werden sich bei der Kaufpreisfindung niederschla-
gen. Hohe Gewinnerwartungen aus einem Verkauf sind daher eher unrealistisch. In
der Folge spart die Stadt aber die laufenden Unterhaltungskosten, beispielsweise fir
die Sicherung des Gebaudes, ein.

4,
Ist der Verwaltung bekannt, ob ein Kaufinteresse aus dem Kreis der stadtnahen
Tochter (WGL, Levi) besteht?

Stellungnahme:

Ein konkretes Kaufinteresse seitens der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
(WGL) ist der Stadtverwaltung bislang nicht bekannt.

Eine Abgabe an die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI), deren Haus-
halt bekanntermalf3en auch Uber den der Stadt massiv eingeschrankt ist, wirde die
Problematik der fehlenden finanziellen Mittel nur auf die Tochtergesellschaft verla-
gern und fuhrte nicht zum Ziel.

Seitens der LEVI liegen derzeit keine Informationen, Anfragen oder Prufauftrage im
Zusammenhang mit dem Gebéaude der ehemaligen Landwirtschaftsschule vor. Inso-
fern kann die LEVI zum Objekt aktuell keine weitergehende Aussage treffen. Grund-
satzlich wiirde eine mogliche Ubertragung der Immobilie an die LEVI oder die Beauf-
tragung der Gesellschaft mit einer Entwicklung des Geb&udes einen entsprechenden
Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen voraussetzen.

5.

Ist der Verwaltung bekannt, ob die WGL als Eigentimerin der 6 angrenzenden
Wohnungen (Disseldorfer Str. 155 und 157) im Zweifel bereit ware, diese zu
verkaufen? (Anmerkung: Diese Option bdte die Moglichkeit, die Wohnungen
zusammen mit dem Gebaude der Schule insgesamt einer neuen Nutzung zuzu-
fuhren.)

Stellungnahme:

Dazu kann keine Auskunft erteilt werden, da mit einer derartigen Anfrage nicht an die
WGL herangetreten worden ist. Diese Frage stellt sich auch aus Sicht der Verwal-
tung nicht, da fir die Sanierung des Gebaudes nach wie vor keine Mittel vorhanden
sind. Es wirden im Gegenteil zusatzliche Mittel und Personal fur die Unterhaltung
und Betreuung der Mietwohnungen notwendig werden.

6.
Ist der Verwaltung bereits ein Kaufinteresse von privater Seite bekannt?

Stellungnahme:

Nein.



7.

Wie steht die Verwaltung zu der Idee, vor einem maoglichen Verkauf ein Interes-
senbekundungsverfahren durchzufiihren, um eine Vielzahl méglicher Nut-
zungsideen aufgezeigt zu bekommen?

Stellungnahme:

Die Verwaltung steht einem derartigen Interessenbekundungsverfahren neutral ge-
genuber. Wenn personelle Kapazitaten zur Durchfiihrung eines solchen Verfahrens
zur Verfugung stehen sollten, kdnnte ein solches durchgefiihrt werden.

Als Alternative zu einem Interessenbekundungsverfahren wurde zudem die Einbin-
dung Dritter (z. B. im Rahmen eines Studierendenprojekts der TH Koln oder HS Dus-
seldorf) gepruft. Hierfur stehen jedoch aktuell keine Kapazitaten zur Verfigung, da
die notwendige Unterstiitzung bei der Bearbeitung durch Studierende — insbeson-
dere die Aufbereitung von Planungsunterlagen, die Erarbeitung konkreter Zielvorga-
ben sowie die laufende Projektbetreuung — verwaltungsseitig derzeit nicht geleistet
werden kann.

8.
Wird von Seiten der Verwaltung eine bestimmte Art der zuklinftigen Nutzung
fur dieses Gebaude favorisiert?

Stellungnahme:

Die Verwaltung steht méglichen anderen Nutzungen offen gegentber. Denkbar wé-
ren Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater, Arzteschaft etc., die ein reprasentatives
Gebaude nutzen mochten. Bei allen moéglichen anderweitigen Nutzungen muss be-

dacht werden, dass es sich um ein denkmalgeschitztes Gebaude handelt, was bei-
spielsweise die Herstellung von Barrierefreiheit erschwert.

9.
Welcher Bereich innerhalb der Verwaltung ware fur die Durchfuhrung eines In-
teressenbekundungsverfahrens zustandig?

Stellungnahme:

Fur ein derartiges Verfahren ist eine Zusammenarbeit der Fachbereiche Kultur und
Stadtmarketing, Finanzen, Stadtplanung und Gebaudewirtschaft denkbar.

10.

Welche verfahrenstechnischen Mdglichkeiten gabe es bei einem Verkauf an ei-
nen privaten Investor fur die Verwaltung, um Gestaltungs- und (mégliche spé-
tere) Eingriffsrechte der Stadt mit dem Verkauf nicht vollstandig aus der Hand
zu geben? (Anmerkung: Die aktuelle Situation der Stadthalle in Opladen, die
von Seiten der Verwaltung nicht beeinflusst werden kann, gilt es unbedingt in
diesem Fall zu vermeiden.)

Stellungnahme:



Bei einem Verkauf an einen privaten Investor mussten Restriktionen im Kaufvertrag
verankert werden, die, so rechtlich zulassig, im Grundbuch als Belastung eingetragen
werden kdnnen. Diese Restriktionen missten auch so ausgestaltet werden, dass ein
maoglicher Rechtsnachfolger ebenso beschwert wéare. Ob derartige Restriktionen ziel-
fuhrend bei Veraul3erungsabsichten waren, bleibt abzuwarten.

Im Ubrigen wird auf die Beantwortung der Fragen uber z.d.A.: Rat vom 10.10.2024
desselben Fragestellers sowie auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag Nr.
2025/3310 der Fraktion OPLADEN PLUS vom 14.04.2025 verwiesen.

Gebaudewirtschaft i. V. m. Stadtplanung, Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
(WGL), Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)

09.04.2026



Anfrage der Fraktion Opladen Plus vom 13.03.2026
- Rickbau von zwei E-Ladestationen an der MittelstralRe in Opladen

Es wurde beobachtet, dass an der Mittelstraf3e (in Hohe der Hausnummer 57)
seit langerer Zeit zwei E-Ladestationen installiert waren, die jedoch nie in Be-
trieb genommen wurden. Vor einigen Tagen wurde dann festgestellt, dass
diese Stationen nun wieder vollstandig abgebaut worden sind.

Daher bittet die Fraktion Opladen Plus um Beantwortung der folgenden Fragen
Uber z.d.A. Rat:

1.
Grunde fur den Nicht-Betrieb: Warum sind die besagten Ladestationen nach ih-
rer Installation nie offiziell in Betrieb gegangen?

Stellungnahme:

Die E-Ladesaule auf der Mittelstraf3e in Hohe der Hausnummer 57 wurde Mitte Mai
2025 genehmigt. Nach Errichtung der E-Ladesaule wurde jedoch festgestellt, dass
die angrenzenden Hauser unter Denkmalschutz stehen und keine denkmalrechtliche
Erlaubnis fur die Errichtung der E-Ladesaule vorliegt.

2.
Grinde fur den Ruckbau: Welche konkreten Grinde haben nun zum Rickbau
der Stationen gefuhrt?

Stellungnahme:

Aufgrund der fehlenden denkmalrechtlichen Erlaubnis wurde die Abschaltung sowie
der Abbau der E-Ladesaule veranlasst.

3.
Kostenaspekt: Welche Kosten sind durch die Anschaffung, die Installation und
den jetzigen Ruckbau insgesamt entstanden, und wer tragt diese Kosten?

Stellungnahme:

In Bezug auf die generelle Verfahrensweise fur E-Ladesaulen im Stadtgebiet wird auf
die ,Richtlinie fur die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Errichtung von
E-Ladesaulen im Stadtgebiet der Stadt Leverkusen® vom 20. Oktober 2022 verwie-
sen.

Grundsétzlich erfolgt die Errichtung von E-Ladesaulen im Stadtgebiet u. a. durch pri-
vate Investoren/Betreibende, so dass der Stadt Leverkusen hierfur keine Kosten ent-
stehen. Dementsprechend kann die Stadt Leverkusen hierzu keine Aussage treffen.

4.
Zukunftige Planung: Ist an diesem oder einem nahgelegenen Standort Ersatz
fur die weggefallene Ladeinfrastruktur geplant?



Stellungnahme:

Aufgrund des erforderlichen Riickbaus der E-Ladesaule auf der Mittelstral3e (in Hohe
der Hausnummer 57) wurde durch den Betreibenden ein Alternativstandort bean-
tragt. Eine Genehmigung dieses Standortes konnte jedoch nach Anhdérung/Beteili-
gung anderer Fachbereiche nicht erfolgen. Weitere Alternativstandorte bzw. diesbe-
zugliche Vorschlage durch den Betreibenden wurden bisher noch nicht einge-
reicht/beantragt.

Ordnung und Stral3enverkehr

09.04.2026



Anfrage der AfD-Fraktion vom 05.03.2026
Parkplatzsituation Pregelstralie

Seit geraumer Zeit beschweren sich viele Anwohner der Pregelstral3e Uber die
Parkplatzsituation. Immer wieder wird dabei das regelwidrige Parkverhalten vor
allem von Transportern bemangelt.

Daher bittet die AfD-Fraktion um Beantwortung der folgenden Fragen:

1.
Wie viele Beschwerden haben das Ordnungsamt im Jahr 2025 zu der
Problematik erreicht?

Stellungnahme:

Bei der Verkehrsiuberwachung sind im Jahr 2025 insgesamt zwei
Burgerbeschwerden bezuglich der Parkplatzsituation in der Pregelstral3e
eingegangen.

2.
Welche MalRnahmen, z. B. in Form verstarkter Kontrollen, wurden vom
Ordnungsamt daraufhin eingeleitet?

Stellungnahme:

Die Pregelstrafl3e wird durch die Verkehrsiberwachung in der Regel wochentlich
Uberwacht. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 138 Kontrollen zu unterschiedlichen
Zeiten durchgefihrt und die festgestellten VerstoRe durch Verwarn- bzw. Bul3gelder
entsprechend geahndet. Insgesamt wurden hierbei 48 Parkverstol3e festgestellt.

3.
Gibt es anderweitige Uberlegungen zur Entspannung der Situation, z. B. durch
die Freigabe des Kita-Parkplatzes nach den Betriebszeiten?

Stellungnahme:

Eine Freigabe des Kita-Parkplatzes aul3erhalb der Betriebszeiten wird nicht
befurwortet. Die Stadt Leverkusen unterliegt einer fortdauernden
Verkehrssicherungspflicht, die auch auRRerhalb der Offnungszeiten besteht. Eine
Offnung fur die Allgemeinheit wiirde das Risiko von Schaden, ordnungswidriger
Nutzung sowie daraus resultierenden Haftungsansprtichen erheblich erhdéhen.

Zudem kann nicht sichergestellt werden, dass die Stellflachen zu Betriebsbeginn
vollstandig gerdumt sind. Der hieraus entstehende Kontroll- und
Durchsetzungsaufwand (z. B. regelmaRige Uberprufungen und
AbschleppmalRnahmen) ist organisatorisch nicht leistbar und kdnnte den
ordnungsgemal3en Betrieb der Einrichtung beeintrachtigen.

Vor diesem Hintergrund ist eine Offnung aus haftungs- und ordnungsrechtlichen
Grunden nicht vertretbar.



Ordnung und Strafl3enverkehr in Verbindung mit Kinder und Jugend sowie
Gebaudewirtschaft

15.04.2026



Anfrage von Ratsmitglied Benedikt Rees (Klimaliste Leverkusen) vom
06.12.2025 (Eingang 11.12.2025)

Fragen zur Ratssitzung am 15.12.2025

Bitte beantworten Sie bis zur Ratssitzung am 15.12.2025 nachfolgende Fragen
schriftlich und legen hierzu entsprechende schriftliche Dokumente vor.

Eine schriftliche Beantwortung der Fragen ist notwendig und erforderlich, da
diese, dort wo die Moglichkeit bestanden hat, Fragen miindlich zu stellen, nicht
oder in nicht ausreichendem MaRe gestellt werden konnten respektive
zufriedenstellend beantwortetet worden sind, auch weil Sitzungsleiter und
Gremienmitglieder eine entsprechende Beantwortung nicht zugelassen haben.

Eine Veroffentlichung der Anfragen und Antworten uber z.d.A.: Rat wird
gleichsam hoflichst erbeten.

1. Vorlage Nr. 2025/0050 Erhohung der Liquiditatskredite

Wie hoch ist derzeit insgesamt der Umfang der Liquiditatskredite? Wie hoch
sind hierbei die Kreditzinsen?

Stellungnahme:

Die Hohe der Liquiditatskredite per 12.12.2025 betragt 1.031.461.538,37 €.

Ohne die Berlcksichtigung des Cashpoolings betragt die Hohe der Liquiditatskredite
der Stadt Leverkusen 1.019.664.532,28 €.

Der durchschnittliche Zinssatz betragt 2,48 %.

Wie hoch ist derzeit insgesamt der Umfang der Investitionskredite? Wie hoch
sind hierbei die Kreditzinsen?

Stellungnahme:

Die Hohe der Investitionskredite per 12.12.2025 betragt 98.259.839,86 €.

Ohne die Berlcksichtigung der Tragerdarlehen betragt die Héhe der
Investitionskredite der Stadt Leverkusen 67.317.409,99 €.

Der durchschnittliche Zinssatz betragt 2,51 %.

Nicht berucksichtigt werden hier ,Gute Schule® (keine liquide Auswirkung, da Zins-
und Tilgungsleistungen durch das Land NRW ubernommen werden) und
kreditahnliche Geschafte (PPP).

Wie hoch ist derzeit insgesamt der Umfang der konsumtiven Kredite? Wie hoch
sind hierbei die Kreditzinsen?

Stellungnahme:
Die Hohe der konsumtiven Kredite entspricht der Hohe der Liquiditatskredite.

2. Vorlage Nr. 2025/0076 Wirtschaftsplan Wfl



Wie hoch belauft sich insgesamt die Verlustabdeckung der WfL durch die Stadt
Leverkusen innerhalb der letzten Jahre?

Stellungnahme:

Der angefragte Zeitraum ist nicht konkret benannt. Seit 2019 bis einschliel3lich 2024
belief sich die Verlustabdeckung auf rd. 6.046.000 €.

Im Ubrigen wird auf die Beschlussvorlagen verwiesen, in denen die Wirtschaftsplane
und die Verlustabdeckungen der letzten Jahre behandelt wurden (bspw. Vorlagen
Nrn. 2024/3121, 2023/2573, 2022/1867).

Wie schliisseln sich die Personalaufwendungen konkret auf?
Stellungnahme:

Es wird auf den Jahresabschluss 2024 verwiesen. Dort ist unter ,2.4
Personalaufwand® eine Aufschlisselung in ,a) Léhne und Gehalter” (rd. 80 %) und
,0) Soziale Abgaben ...“ (rd. 20 %) zu finden. Zudem sind die Gehalter inklusive
Geschaftsfihrung aufgeschlisselt. Diese Aufschllisselung kann fir die Folgejahre
analog verwendet werden.

Aus Datenschutzgrinden legt die Beteiligungsgesellschaft dariber hinaus keine
weiteren Details offen.

Wie viele Personen werden insgesamt zu welchen Konditionen und auf welcher
rechtlichen Grundlage beschaftigt?

Stellungnahme:

Gemal} dem Jahresabschluss 2024 waren mit der GeschaftsfUhrung durchschnittlich
zwolf Personen bzw. Vollzeitaquivalente (VZA) beschaftigt. GemaR WPL 2026 waren
im Jahr 2025 10,7 VZA beschéftigt und fiir das Jahr 2026 waren 9,7 geplant. Die
Bezahlung erfolgt nach TV6D.

Derzeit werden einschlieRlich der beiden Geschaftsfliihrer 10 Personen beschaftigt.
Aus Datenschutzgrinden legt die Beteiligungsgesellschaft dartber hinaus keine
weiteren Details offen.

Warum sollen die Personalaufwendungen 2028 und 2029 steigen, nachdem
diese 2026 bis 2028 sinken sollen?

Stellungnahme:

Im Wirtschaftsplan wird davon ausgegangen, dass die Geschéaftsfuhrerstelle in den
Jahren 2026 und 2027 nicht besetzt ist. Nach erfolgter Genehmigung des
Haushaltssicherungskonzeptes soll diese gegebenenfalls wieder besetzt werden.
Daruber hinaus sind Steigerungen durch Tarifvertrage zu bericksichtigen.

Im Zuge der Haushaltssicherung (HSK) wurden die ehemaligen Prokuristen zu
Geschaftsfuhrern bestellt. Die VergUtung erfolgt weiterhin auf Basis der bisherigen



Vertrage; ein spezifisches Geschaftsfuhrergehalt sowie Tantiemeanspriche
(Dienstauto etc.) wurden nicht vereinbart. Die Planung sieht ab 2028 eine Anpassung
der Gehalter sowie der Tantiemen vor.

3. Vorlage Nr. 2025/0079 Wirtschaftsplan nbso
Wie schliisseln sich die EDV-Kosten konkret auf?
Stellungnahme:

Gemal den Erlauterungen im Wirtschaftsplan nennt die nbso Arbeitsplatzkosten,
Anbindung an das stadtische Netz und Kosten der ivl GmbH.

Die Kosten verteilen sich hauptsachlich auf zwei Kategorien: Mietkosten flr
Hardware und Software (53,3 %) sowie Support- und Betriebskosten (46,7 %), die
unter anderem Services fiir VolP, Server und Citrix-Clients abdecken.

Werden sie von Seiten der Stadt Leverkusen als marktgerecht angesehen?
Stellungnahme:

Marktgerechte EDV-Kosten fir kommunale Unternehmen hangen stark von der
Branche und dem Digitalisierungsgrad ab. Die durchschnittlichen IT-Kosten pro
Mitarbeitenden variieren je nach Service-Level und Hardware-Ausstattung; im
kommunalen Sektor liegen sie bei Standard-Arbeitsplatzen oft in einem Rahmen von
rd. 2.500 € bis 4.500 € pro Mitarbeitenden p.a.

Wie schliisseln sich die Miet-Kosten konkret auf?

Stellungnahme:

Es wird auf die Vorlage Nr. 2025/0079, Anlage 1 verwiesen.

Werden sie als von Seiten der Stadt Leverkusen marktgerecht angesehen?
Stellungnahme:

Kann das 6ffentlich mitgeteilt werden?

Die Raummiete belauft sich auf 31.800 € (kalt). Im Durchschnitt belauft sich die Miete
auf 15,00 € pro m?. Fur gehobene Ausstattung belauft sich die Miete auf 18,50 € pro
m? (Quelle: GEWERBLICHE MIETEN 2025, WfL). Die m? der Buroflachen belaufen
sich auf 271 m?, dies wurde einen durchschnittlichen Preis von rd. 54.471 € kalt
ergeben. Somit werden die aktuellen Raummietkosten als marktgerecht
eingeschatzt. Seit mehreren Jahren wurden die Mieten nicht erhoht.

4. Vorlage Nr. 2025/0088 Zusammenschluss ivl und regio it

Welche Kosten und Aufwendungen sind bislang insgesamt durch Gutachten,
Rechts- und Steuerberatung entstanden?

Stellungnahme:



Die im Rahmen der geplanten Fusion entstandenen Aufwendungen fur externe
Dienstleistungen, insbesondere fur Due Diligence Begleitung sowie Rechts- und
Steuerberatung, belaufen sich in 2025 auf rund 503.997,43 € netto.

Von wem sind die Kosten und Aufwendungen im Ergebnis konkret zu tragen?
Stellungnahme:

Die Aufwendungen werden grundsatzlich von der ivl GmbH getragen. Die Kosten fur
die Begleitung der Due Diligence sowie des Fusionsprozesses werden halftig mit der
regio iT geteilt, wurden hier aber bereits abgezogen.

In Anbetracht der nun abgebrochenen Fusionsverhandlungen sei an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass die mit den entstandenen Aufwendungen gewonnenen
Erkenntnisse fur die auch unabhangig von einer Fusion notwendige
Weiterentwicklung der ivl unverzichtbar sind.

5. Vorlage Nr. 2025/3538 Erst- und Wiederbestellung von Mitgliedern der
Geschaftsfuhrung von stadtischen Beteiligungsgesellschaften

Besteht aus Sicht der Stadt Leverkusen ein Widerspruch zwischen
Gehaltsobergrenzen und einem Benchmark?

Stellungnahme:

Mit der Vorlage Nr. 2025/3538/2 wurde die bisherige starre Gehaltsobergrenze, die
fur alle Mitglieder einer Geschaftsfuhrung stadtischer Beteiligungen gleichermalien
Anwendung findet, abgeschafft und eine marktorientierte Verhandlungsgrundlage in
Form eines aktuellen branchenbezogenen Benchmarks eingefuhrt. Insofern handelt
es sich um zwei grundsatzlich unterschiedliche Herangehensweisen, die in der
Konsequenz nicht in Einklang zu bringen sind.

Waren mit einem Benchmark auch Gehaltsabsenkungen moglich, wenn
bestehende Gehalter insbesondere der stadtischen Tochterunternehmen im
interkommunalen Vergleich derzeit zu hoch waren?

Stellungnahme:

Die Verhandlungsfuhrer sind frei in der Verhandlung der Anstellungsvertrage auf
Grundlage des aktuellen branchenbezogenen Benchmarks und der weiteren
Parameter des Leverkusener Public Corporate Governance Kodex (L-PCGK). Eine
Gesamtvergutung aulierhalb der Spanne des Benchmarks ist nach dem Grundsatz
~comply-or-explain“ des L-PCGK vom Verhandlungsflhrer zusatzlich zum Vermerk
uber die Verhandlung in der jahrlichen Entsprechenserklarung zu begriinden
(Regelungsziffer 5). Sofern der Anstellungsvertrag eine hohere Gesamtvergutung als
die Spanne des Benchmarks beinhalten soll, ist vor dem finalen
Gesellschafterbeschluss ein erneuter Ratsbeschluss notwendig.



6. Vorlage Nr. 2025/3563 Abfallgebuihrensatzung 2026

Gemal § 6 Absatz 7 der Gebuhrensatzung gibt es eine ErmaRigung bei
Eigenkompostierung bei einer 30 Liter Tonne (60 Liter alle vier Wochen) und
bei einer 20 Liter Tonne (40 Liter alle vier Wochen)

Warum wird in der Realitat Eigentiimern einer 20 Liter Tonne fiir Restmull (40
Liter alle vier Wochen) keine ErmaRigung bei Eigenkompostierung gewahrt,
wenn sie gleichzeitig eine Biotonne haben, obgleich der Erwerb einer 20 Liter
Tonne fiir Restmiill (40 Liter alle vier Wochen) nur in Verbindung mit einer
Biotonne liberhaupt moglich ist?

Stellungnahme:

Gemal} § 6 Abs 1 der Abfallentsorgungssatzung ist jeder Eigentimer von
Wohngrundstiicken verpflichtet, sich an die kommunale Abfallentsorgung
anzuschlie®en. Dieses gilt gem. Abs. 2 hinsichtlich des Restmulls auch fur
Eigentiimer von Grundsticken, die nicht Wohnzwecken dienen, sondern anderweitig,
z. B. gewerblich/industriell genutzt werden.

Wahrend das Regelvolumen fur Restmull gem. § 11 Abs. 1 Abfallentsorgungssatzung
bei Einwohnern ohne Biotonne 30 Liter je Einwohner betragt, ist das Volumen bei
anderen Nutzungen gem. § 11 Abs. 2 ff. in unterschiedlicher Hohe gegeben.

Somit kann es sein, dass bei nicht Wohnzwecken dienenden Grundsticken ohne
Biotonne eine 40-Liter-Restmulltonne bei 4-wochentlicher Leerung gestellt wird. Auch
fur diese Fallgruppe, die nicht die Wohngrundstticke betrifft, aber andere
Grundstucke, die an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossen sind, sind
Regelungen in der Gebuhrensatzung vorzusehen.

7.
Vorlage Nr. 2025/3531 Entsiegelungsmodul 2

Warum werden in die Vorlage MaBnahmen eingestellt, die keine
EntsiegelungsmaBnahmen darstellen? Beispiel: Vorplatz
Kulturausbesserungswerk in der Neuen Bahnstadt an der Kolberger Strafe.
Dort kann der Boden wegen des Unterbaus gar nicht entsiegelt werden.

Bezuglich der Entsiegelung des Parkplatzes hinter der Musikschule in
Leverkusen-Wiesdorf fordert die CDU Leverkusen auf samtliche Aufbauten zu
verzichten. Die SPD im Bezirk | fordert den stadtischen Eigenanteil auf 100.000
Euro zu begrenzen. Sind beide Forderungen mit den gegenwartigen
Forderbedingungen des Landes NRW vereinbar?

Zum Ende der letzten Ratsperiode wurde die oben genannte
Verwaltungsvorlage mit groRer Mehrheit bereits abgelehnt. Die Baudezernentin
teilte seinerzeit mit, dass die Verwaltungsvorlage so beschlossen werden
miusse, da ansonsten Fristen zur Forderantragsstellung verfallen wiirden. Sind
diese Aussagen im Lichte der erneuten Vorlage derselben Verwaltungsvorlage
dementsprechend zutreffend gewesen? Und wenn nein, welche Konsequenzen
folgen daraus?



Stellungnahme:

Die Beschlusspunkte 1 und 2 der Vorlage Nr. 2025/3531 beziehen sich auf
vollwertige Entsiegelungsmalinahmen (Entsiegelung Neulandpark und Musikschule).
Der Beschlusspunkt 4 beschreibt hingegen gezielt eine klimaresiliente Aufwertung
einer Flache (Quartiersplatz Opladen).

Eine Vollentsiegelung des Quartiersplatzes Opladen ist nicht moglich, da mehrere
Hindernisse in Form von technischen Hindernissen (bspw. Leitungen im Untergrund),
rechtlichen Hindernissen (bspw. Bindungsfrist aufgrund des Ausbaus mit
Fordermitteln) sowie Nutzungskonflikte (Nutzung als Stellplatznachweis und flr
Aktivitaten der sozialen und kulturellen Einrichtungen) vorliegen.

Die Prifung der klimaresilienten Umgestaltung des Platzes mit einer Anbringung von
Sonnensegeln, begrunten Verschattungs- und Sitzelementen sowie Pflanzkisten wird
vorgeschlagen, um eine Losung flr einen Beitrag zur Klimawandelanpassung auch
ohne Vollentsiegelung aufzuzeigen.

Das Projekt am Quartiersplatz stellt eine Weiterentwicklung und Erganzung der
bisherigen Entsiegelungsstrategie dar. Die Umgestaltung des Quartiersplatzes soll
ein Pilotprojekt darstellen und als Test fur weitere Flachen dienen.

Die 0.g. Forderungen sind mit den gegenwartigen Forderbedingungen des Landes
NRW vereinbar.

Die Vorlage wurde in der entsprechenden Ratssitzung nicht abgelehnt, sondern der
Anderungsantrag der CDU-Fraktion (Nr. 2025/3416) beschlossen. Mit dem
Fordergeber erfolgte diesbezliglich eine Abstimmung.

8. Vorlage Nr. 2025/3569 Gebiihren fiir Ubergangsheime

Wie genau schliisseln sich die angegebenen Personalkosten auf?
Stellungnahme:

Es wurden die Personalkosten aller stadtischen Mitarbeitenden
(Einrichtungsleitungen/-betreuer, Hausmeister) in den Ubergangsheimen zugrunde
gelegt sowie anteilig die Kosten des in der Verwaltung beschaftigten Personals.
Rechtsgrundlage ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Zahlen wurden vom
Fachbereich Personal und Organisation zur Verfligung gestellit.

Was genau verbirgt sich hinter den Kosten des JSL (Job Service Leverkusen)?

Stellungnahme:

Bei den Kosten der JSL handelt es sich um Kosten, fir Dienstleistungen der JSL
gemal der mit dem Fachbereich Soziales geschlossenen Vereinbarung.

Wie schliisseln sich die Kosten fiir angemietete Sammelunterkiinfte auf?

Stellungnahme:



Hinsichtlich der Sammelunterklnfte wurden alle gemal Kommunalabgabengesetz
ansatzfahigen Kosten (Mieten, Energiekosten, Nebenkosten) berucksichtigt.

Sind damit z.B. ausschlieBlich Container-Wohnanlagen gemeint?
Stellungnahme:
Nein, auch die Kosten der Festbauten.

9. Vorlage Nr. 2025/0041 7. Satzungsanderung fiir den Fachbereich Kinder und
Jugend der Stadt Leverkusen

Wieso andert die Verwaltung die seit mehr als 30 Jahren bestehende Satzung
bezuglich des Antragsrechts von Einzelvertretern und beratenden Mitgliedern
zum gegenwartigen Zeitpunkt und warum andert sie nicht einfach wieder die
Geschaftsordnung des Rates und seiner Ausschiisse dahingehend ab, dass
auch Einzelvertretern und beratenden Mitgliedern Antragsrechte eingeraumt
werden, so wie es gleichsam Jahrzehnte Rechtswirklichkeit in der Stadt
Leverkusen gewesen ist?

Stellungnahme:

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nimmt innerhalb der kommunalen
Gremienstruktur als sondergesetzlich verankertes Organ eine besondere Stellung
ein. Seine gesetzliche Struktur beruht auf dem partnerschaftlichen Zusammenwirken
von offentlicher und freier Jugendhilfe. Die Vertreterinnen und Vertreter der
anerkannten freien Trager sind institutionell eingebundene Mitglieder mit
fachpolitischer Mitverantwortung. Dieser gesetzlich gewollten Mitwirkung wirde nicht
entsprochen, wenn sie sich auf Stellungnahmen zu Verwaltungsvorlagen
beschranken wirde.

Ein Antragsrecht ist daher keine Zusatzbefugnis, sondern notwendiger Bestandteil
gleichberechtigter Mitwirkung. Nur so kdnnen fachliche Bedarfe, Entwicklungen aus
der Praxis und strukturelle Fragen der Jugendhilfe in das Gremium eingebracht
werden. Ohne Antragsrecht wirde die gesetzlich vorgesehene Mitwirkung auf eine
Anhorung reduziert und damit nicht wirksam gewahrleistet werden.

§ 48 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) legt fest, dass der Burgermeister Vorschlage aufzunehmen hat, ,die ihm
innerhalb einer in der Geschaftsordnung zu bestimmenden Frist von einem Funftel
der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden.“ Eine Fraktion in kreisfreien
Stadten wie Leverkusen muss mindestens aus 3 Mitgliedern bestehen (§ 56 Absatz 1
Satz 2 GO NRW).

Vorschlage einzelner Ratsmitglieder, die nicht vom gesetzlich vorgeschriebenen
Quorum unterstitzt werden, braucht der Burgermeister bei der Festsetzung der
Tagesordnung daher nach dem Willen des Gesetzgebers nicht zu berlcksichtigen.
Ein solcher Anspruch folgt auch nicht aus Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 des
Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland (GG). Das gesetzlich festgelegte
Quorum fir das Antragsrecht bericksichtigt damit bereits ausreichend den
Minderheitenschutz.



10. Vorlage Nr. 2025/3559 Wirtschaftsplan 2026 des Sportparks Leverkusen

Wie hoch ist der Gesamtzuschuss aus dem Haushalt der Stadt Leverkusen an
den Sportpark Leverkusen aus den vergangenen Jahren?

Stellungnahme:

Der SPL hat zuletzt einen Zuschuss bzw. Verlustabdeckung aus dem Haushalt der
Stadt Leverkusen in 2018 fur 2017 erhalten. Seitdem wurde — auf3er den Corona-
und Ukraine-Ausgleichszahlungen in 2020 bis 2023 — kein Zuschuss seitens der
Kernverwaltung gezahlt. Dies geht auch aus der o. g. Vorlage zum Wirtschaftsplan
2026 hervor, s. hierzu Seite 5.

Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungen der Verlustabdeckung bzw. des Zuschusses
aus dem stadt. Haushalt an den SPL in den vergangenen 10 Jahren. Die Corona-
und Ukraine-Ausgleichszahlung wird nicht dargestellt, da nach der Spitzabrechnung
auch Gelder an den Kernhaushalt wieder erstattet wurden:

2015 2.500.000,00 € Verlustabdeckung fir 2015

2016 0,00 €

2017 3.094.762,18 € Verlustabdeckung fur 2016

2018 1.749.882,84 € Verlustabdeckung fir 2017

2019 0,00 €

2020 Corona-Ausgleichszahlung

2021 Corona-Ausgleichszahlung

2022 Corona-Ukraine-Ausgleichszahlung

2023 Corona-Ukraine-Ausgleichszahlung

2024 0,00 €

2025 0,00 €

Summe | 7.344.645,02 € Summe Verlustabdeckung Stadt 2015 - 2024
(ohne Ausgleichszahlungen Corona-Ukraine)

Wie oft wurde der durch Ratsbeschluss festgelegte Zuschussdeckel in den
vergangenen Jahren uberschritten und wie groB ist diese Summe insgesamt?

Stellungnahme:

Wie bereits in den Bezirksvertretungssitzungen Il und Il ausfuhrlich ausgefuhrt,
wurde in 2011 durch Ratsbeschluss eine Deckelung des Kapitalbedarfs festgelegt.
Hintergrund war eine mogliche Ausschuttung des SPL an die Kernverwaltung. Der
Ratsbeschluss hierzu lautet wie folgt:

.Der SPL wird Ausschlittungen an den Kernhaushalt der Stadt Leverkusen kiinftig in
der Héhe vornehmen, wie die Beteiligungsertrédge einen maximalen Zuschuss in
Héhe von 5,7 Mio. € liberschreiten. Mit diesem maximalen Zuschuss ist der SPL
verpflichtet, mindestens ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen. Hierzu z&hlt auch,
Voorkehrungen zu treffen flir mégliche Tarifsteigerungen und sonstige, absehbare
Kostensteigerungen.

Durch grundsétzlich neue Ideen ist der SPL gehalten, den benétigten Zuschuss aus
Beteiligungen schrittweise unter den Wert von 5,7 Mio. € zu driicken.




Auf Basis der Ergebnisprognose fiir das Jahr 2010 im SPL-Wirtschaftsplan 2011ff
ergibt sich ein

- Kapitalbedarfi. H. v. 5,7 Mio. €

- Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung i. H. v. +1.640.000 €.

Dies wiirde eine Ausschiittung in 2011 in Héhe von 1,6 Mio. € bis 1,7 Mio. €
bedeuten (der genaue Betrag steht nach Fertigstellung des Jahresabschlusses fest).
Insofern kann der Ansatz in Produktgruppe ,,0810 Sportférderung (Seite 465, Band 1)
in 2011 von 500 T€ auf 1,7 Mio. € erhéht werden, mit der Folge, dass ein positiver
Beitrag fiir den Haushalt in Hoéhe von 1,2 Mio. € abziiglich Kapitalertragssteuer und
Solidaritadtszuschlag (15 % + 5,6 %=insgesamt 15,85%) erreicht wird.

Fir die Folgejahre ist eine &hnliche Vorgehensweise moglich. Voraussetzung sollte
allerdings sein, dass die Ausschiittung zu keiner Reduzierung des Eigenkapitals des
SPL fiihrt. Dies ist dann der Fall, wenn das Jahresergebnis einschl. aller
Beteiligungsertrage einen positiven Betrag ausweist.”

Insbesondere durch die Krisenjahre im Zusammenhang mit Corona und dem
Ukraine-Krieg und der dadurch bedingt hohen Inflation kann der SPL seit dem
Wirtschaftsjahr 2020 die Zuschussdeckelung nicht mehr einhalten. Dies geht aus den
jeweiligen Wirtschaftsplanen sowie Jahresabschliissen hervor.

Die jahrlichen Kapitalbedarfe sind im Wirtschaftsplan auf Seite 19 ersichtlich und
auch fur die zurtickliegenden Jahre nachvollziehbar.

Wie oft wurde die offensichtliche Verletzung des Ratsbeschlusses vom
Oberbiurgermeister der Stadt Leverkusen beanstandet und sofern sie nicht
beanstandet worden sind, warum nicht?

Stellungnahme:

Es handelt sich nicht um eine Verletzung des Ratsbeschlusses. Der SPL hat dem Rat
nachvollziehbar dargelegt, aus welchen Grinden die Einhaltung der
Zuschussdeckelung nicht erfolgen konnte und nicht mehr zu erreichen ist. Auf den
Kapitalbedarf haben auch die anhaltenden Kostensteigerungen sowie gestiegene
Personalkosten im Rahmen der Tariferhéhungen Einfluss, diese sind jedoch durch
den SPL nicht beeinflussbar. Der Rat ist dem durch seine Beschlisse gefolgt.

Wann wird das Eigenkapital des Sportparks Leverkusen aufgebraucht sein und
was unternimmt der Sportpark Leverkusen, damit dies verhindert werden
kann?

Stellungnahme:

Wie auf Seite 38 des Wirtschaftsplans 2026 ersichtlich, betragt das Eigenkapital mit
Stand 31.12.2024 32.091.973,44 €. Wann das Eigenkapital aufgebraucht sein wird,

ist sehr spekulativ, da dies von verschiedenen Faktoren abhangig ist, beispielsweise
von der Hohe der Beteiligungsertrage und davon, ob zukinftig ein Zuschuss seitens
der Kernverwaltung erbracht werden konnte.



Aus der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2026 ist die weitere
Entwicklung ablesbar. Wenn also nicht dagegen gearbeitet werden und der SPL auch
weiterhin keinen stadt. Zuschuss erhalten wirde, wirde sich das Eigenkapital auf
Basis des Wirtschaftsplans 2026, aufsetzend auf das Eigenkapital 2024, Prognose
2025, Plan 2026 und mittelfristige Ergebnisplanung 2027 — 2030 prognostisch bis
2030 wie folgt entwickeln:

Eigenkapital in € Gewinn/ Verlust in €
31.12.2011 36.093.376,57 -254.158,40
31.12.2012 36.813.384,37 416.304,08
31.12.2013 35.515.571,35 -1.297.813,02
31.12.2014 37.762.583,35 2.247.012,00
31.12.2015 31.054.090,23 -6.708.493,12
31.12.2016 27.567.293,08 -3.486.797,15
31.12.2017 31.545.436,88 3.978.143,80
31.12.2018 33.566.656,70 2.021.219,82
31.12.2019 36.567.139,40 1.100.482,70
31.12.2020 35.300.514,66 -1.266.624,74
31.12.2021 36.871.332,86 570.818,20
31.12.2022 35.903.050,26 -968.282,60
31.12.2023 34.507.884,95 -1.395.165,31
31.12.2024 32.091.973,44 -2.415.911,51
31.12.2025 28.584.973,44 -3.507.000,00
31.12.2026 25.694.973,44 -2.890.000,00
31.12.2027 22.381.973,44 -3.313.000,00
31.12.2028 18.895.973,44 -3.486.000,00
31.12.2029 15.157.973,44 -3.738.000,00
31.12.2030 11.158.973,44 -3.999.000,00

Im Wirtschaftsplan 2026 Kapitel 2 wird bereits beschrieben, dass der SPL samtliche
Einsparpotenziale und Ertragssteigerungen ausgereizt und bereits in der
Vergangenheit durch gravierende Einschnitte in das sportliche Angebotsprofil sein
Angebot auf eine fur die Leverkusener Bevolkerung notwendige Grundversorgung
reduziert hat. Dies wurde durch die Wirtschaftspriufungsgesellschaft Ernst & Young
nach eingehender Prufung bestatigt. Ernst & Young hat im SPL keine weiteren
Optimierungsmadglichkeiten mehr gesehen, aber Empfehlungen ausgesprochen.
Der SPL arbeitet auch weiterhin an den von Ernst & Young empfohlenen und vom
Rat beschlossenen Optimierungspotenzialen. Der SPL schlagt in regelmafigen
Abstanden die Erhdohung von Entgelten in den Badern, der Ostermann-Arena etc.
vor, die vom Rat der Stadt Leverkusen zu beschlielen sind.

Dadurch sollen die Ertrage gesteigert werden. Die Umsatzerldse decken jedoch nicht
die anfallenden Aufwendungen, da die Dienstleistungen des SPL auch weiterhin zu
den vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossenen nicht kostendeckenden Preisen
angeboten werden. Auf die Kostenerhéhungen von Material, Energie und Personal
hat der SPL keinen Einfluss. Zudem hat der SPL seit dieser Uberpriifung auch keine
Erweiterung des Angebotes vorgenommen.

Darlber hinaus wird sich der SPL mittelfristig mit der Kdmmerei zusammensetzen,
um eine Ldsung zu erarbeiten, wie der SPL auskdmmlich finanziert werden kann.



11. Vorlage Nr. 2025/0044 Erneuerung/Sanierung Sportplatzanlage Leverkusen-
Rheindorf

Wie kann man an einem Bundesforderprogramm teilnehmen, zu dem noch gar
keine Haushaltsmittel (des Bundes) zur Verfiigung stehen?

Stellungnahme:

Der Bund hat einen Projektaufruf am 16.10.2025 gestartet, da die Haushaltsmittel zur
Verfugung stehen, s. Vorlage S. 4. Der Bundestag hat den Bundeshaushalt
beschlossen und die Programmmittel bereitgestellt.

Zunachst ist eine Interessensbekundung bis zum 15.01.2026 abzugeben. Der
Eigenanteil von rund 25 % der prognostizierten Gesamtkosten wird im
Wirtschaftsplan des SPL abgebildet werden konnen, sofern das Projekt ausgewahlt
wird. Der SPL hat hierfur Ansparungen vorgenommen und kann somit den
Eigenanteil decken.

Wie hoch belaufen sich die Kosten fiir die Errichtung und Unterhaltung des
Kunstrasenplatzes?

Stellungnahme:

Wie aus der Vorlage ersichtlich, belaufen sich die Gesamtkosten geman
Kostenberechnung nach DIN 276 nach heutigem Stand auf 2.573.300 € inkl.
Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten entstehen flr die Sanierung der gesamten
Anlage mit einem Kunstrasenplatz und leichtathletischen Anlagen.

Die tagliche Unterhaltung wird durch den nutzenden Sportverein durchgefihrt.
Jahrlich wird zur Verbesserung der Haltbarkeit eine Intensivreinigung des
Quarzsandes vorgenommen. Diese kostet unter Berlcksichtigung der geplanten
Kunststoffrasengrofe etwa 2.000 € brutto.

Wie lange halt der Kunstrasenplatz?
Stellungnahme:

Bei guter Pflege durch den nutzenden Sportverein ist eine durchschnittliche
Nutzungsdauer von 15 Jahren moglich.

Wer tragt die Kosten fiir einen neuen Kunstrasenplatz und wie hoch werden
voraussichtlich diese Kosten sein?

Stellungnahme:

Nach rund 15 Jahren ist lediglich der Austausch des ,Kunstrasenteppichs“ oberhalb
der Tragschicht erforderlich. Zuletzt beliefen sich die Kosten auf rund 190.000 €
brutto. Die Entsorgungskosten sind hier nicht bertcksichtigt. Diese belaufen sich auf
zuletzt rund 40.000 €, die vom SPL getragen werden.

Der SPL hat in Zusammenarbeit mit dem SportBund Leverkusen e. V. und den
Sportvereinen, die Uber einen Kunstrasenplatz verfligen, ein Finanzierungskonzept



zur Rucklagenbildung erarbeitet. Die Intention ist die eigenverantwortliche
Erneuerung des Kunstrasens durch Rucklagenbildung der Vereine.

In den letzten Jahren wurden die Kunstrasenteppiche auf den Sportplatzanlagen Im
Bahl, Héfer Weg und in Hitdorf erneuert. Die Kosten fir die Erneuerung wurden mit
Hilfe der Rucklagen gedeckt.

Wie genau wird der Kunstrasenplatz entwassert?
Stellungnahme:

Auf S. 10 der Vorlage ist die Entwasserung beschrieben. Zur Aufnahme,
Zwischenspeicherung und Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wird
eine Dranentwasserung mit rohrlosen Sickerpackungen geplant. Im Rahmen der
Ausfuhrungsplanung erfolgen weitere Abstimmungen mit der Unteren
Wasserbehorde und ggf. den Technischen Betrieben der Stadt Leverkusen.

Gelangt das Abwasser in die Kanalisation oder wird es auf dem Grundstiick
versickert?

Stellungnahme:

Ziel ist die Entwasserung des Niederschlagswassers auf dem Grundstlick. Weitere
Abstimmungen erfolgen mit der Unteren Wasserbehdrde und den Technischen
Betrieben der Stadt Leverkusen unter Berlcksichtigung der Kanalauslastung und der
Versickerungsmaoglichkeit im Rahmen der Ausfihrungsplanung.

Was geschieht mit dem Abrieb (Mikroplastik und Feinstaub)?
Stellungnahme:

Feinstaub entsteht bei der Nutzung des Kunstrasenplatzes nicht. Der oft
angesprochene Abrieb auf Kunststoffrasenplatzen entsteht gréfitenteils durch ein
Gummigranulatinfill, welches in Leverkusen nicht verwendet wird. Durch die
nachhaltige alternative Fullung aus Quarzsand ist der Abrieb minimalisiert. Bei der
Intensivreinigung wird dieser aufgenommen und wird anschliel3end fachgerecht
entsorgt.

Wie hoch belaufen sich die Kosten fiir die Errichtung und Unterhaltung der
Befeuchtungsanlage fiir den Kunstrasenplatz?

Stellungnahme:

Die Bewasserungsanlage wird von einer Zisterne gespeist, welche mit dem
anfallenden Regenwasser gefiillt wird. Die Errichtungskosten werden ca. 47.500 €
netto betragen. Da der Sportpark Leverkusen bisher auf keinem der sanierten
Sportplatze eine solche Anlage installiert hat, fehlen die Erfahrungswerte bezuglich
mdglichen jahrlichen Reparatur- bzw. Unterhaltungskosten. Es wird jedoch mit nur
geringen Aufwendungen gerechnet.



12. Vorlage Nr. 2025/0045 Erneuerung/Sanierung Sportplatzanlage Birkenberg
in Leverkusen-Opladen

Wie kann man an einem Bundesforderprogramm teilnehmen, zu dem noch gar
keine Haushaltsmittel (des Bundes) zur Verfiigung stehen?

Stellungnahme:
s. Beantwortung zu Vorlage Nr. 2025/0044

Wie hoch belaufen sich die Kosten fir die Errichtung und Unterhaltung des
Kunstrasenplatzes?

Stellungnahme:

Die Gesamtkosten belaufen sich gemal} Kostenberechnung nach DIN 276 nach
heutigem Stand auf 2.399.320 € inkl. Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten entstehen
fur die Sanierung des Hauptspielfeldes einschlieldlich der leichtathletischen Anlagen.
Wie lange halt der Kunstrasenplatz?

Stellungnahme:

s. Antwort zu Vorlage Nr. 2025/0044

Wer tragt die Kosten fiir einen neuen Kunstrasenplatz und wie hoch werden
voraussichtlich diese Kosten sein?

Stellungnahme:

s. Antwort zu Vorlage Nr. 2025/0044

Wie genau wird der Kunstrasenplatz entwassert?
Stellungnahme:

Die Beschreibung findet sich auf S. 10 der Vorlage. Versickerndes
Niederschlagswasser wird Uber ein Dransystem aufgenommen.

Gelangt das Abwasser in die Kanalisation oder wird es auf dem Grundstiick
versickert?

Stellungnahme:

s. Vorlage S. 10. Weitere Abstimmungen erfolgen im Rahmen der
Ausfihrungsplanung mit der Unteren Wasserbehorde.

Was geschieht mit dem Abrieb (Mikroplastik und Feinstaub)?

Stellungnahme:



s. Antwort zu Vorlage Nr. 2025/0044

Wie hoch belaufen sich die Kosten fir die Errichtung und Unterhaltung der
Befeuchtungsanlage fiir den Kunstrasenplatz?

Stellungnahme:
s. Antwort zu Vorlage Nr. 2025/0044

13. Vorlage Nr. 2025/0046 Sanierung Terrassenhaus Sportplatzanlage
Birkenberg in Leverkusen-Opladen

Wie kann man an einem Bundesforderprogramm teilnehmen, zu dem noch gar
keine Haushaltsmittel (des Bundes) zur Verfiigung stehen?

Stellungnahme:
s. Antwort zu Vorlage Nr. 2025/0044

Wer hat die damalige grundstiandige Sanierung des Terrassenhauses geplant
und durchgefuhrt?

Stellungnahme:

Auf Seite 7 der Vorlage Nr. 2025/0046 wurde darauf hingewiesen, dass im Jahr 2000
lediglich eine Betonsanierung an den Treppen und der Fassade durchgeflihrt wurde.
Eine vollumfangliche Sanierung erfolgte nicht. Die Betonsanierung des
Terrassenhauses wurde von Architekturbiro Wirtz und Koélsch mit Unterstitzung des
FB 65 geplant und von einer Fachfirma ausgefuhrt.

Wurde sie ordnungsgemaR durchgefiihrt?

Stellungnahme:

Ja.

Wie viele Haushaltsmittel sind seinerzeit verausgabt worden?

Stellungnahme:

Die Betonsanierung im Jahr 2000 hat 35.000 DM gekostet.

Wurden damals auch Fordermittel verausgabt?

Stellungnahme:

Nein.



14. Vorlage Nr. 2025/3532 27. Anderung der Gebiihrensatzung fiir die Friedhéfe
der Stadt Leverkusen

Warum wurde die Friedhofsgebiihrensatzung nicht in den gesetzlich
erforderlichen Zeitraumen angepasst?

Stellungnahme:

Aufgrund einer hohen Fluktuation von Mitarbeitenden auf der zustandigen Stelle
konnte keine Einarbeitung und kein Wissenstransfer stattfinden.

Koénnen nicht bzw. zu wenig erhobene Gebiihren riickwirkend mit neuen
Gebuhrensatzungen erhoben werden?

Stellungnahme:
Diese Art der Kalkulation erfolgt aufgrund einer Kostenprognose anhand des
Vorjahres. Eine nachtragliche Anderung des Gebihrenbescheides gegenlber dem

Nutzungsberechtigten ist rechtlich nicht madglich.

Welchen Niederschlag finden die Liegezeiten insbesondere bei Erdgrabern in
der Gebiihrenkalkulation?

Stellungnahme:

Es wird eine Jahresgeblhr errechnet, welche dann mit den Jahren der Ruhefrist
multipliziert wird.

Wie unterschiedlich sind die Liegezeiten auf den einzelnen stadtischen
Friedhofen?

Stellungnahme:

Diese Frage bezieht sich nicht auf die Friedhofsgeblhrensatzung. Die
unterschiedlichen Ruhezeiten sind nachzulesen in § 11 der Friedhofssatzung.

Wie ist die Bodenbeschaffenheit und die Grundwasserstrome?

Stellungnahme:

Diese Frage bezieht sich nicht auf die Friedhofsgeblhrensatzung. Grundsatzlich sind
die Boden heterogen, also vom Sandboden bis hin zu lehmigen Bbéden ist alles

vorhanden.

Kdénnen und diirfen uberall auf den stadtischen Friedhofen Erdbestattungen
ohne Sarge oder sonstige Behaltnisse vorgenommen werden?

Stellungnahme:



Diese Frage bezieht sich nicht auf die Friedhofsgebuhrensatzung. Gemal} § 9 der
Friedhofssatzung ist die Bestattung im Sarg und im Leichentuch auf jedem
stadtischen Friedhof zulassig.

Zur besseren Vergleichbarkeit darf hoflichst um die vollstandige Zusendung

der bisherigen wie auch der zukiinftigen ab 01.01.2026 giiltigen Satzung bis zur
Ratssitzung am 15.12.2025 gebeten werden.

Stellungnahme:

Es wird auf die entsprechenden Veroffentlichungen im Amtsblatt der Stadt
Leverkusen hingewiesen.

15. Vorlage Nr. 2025/3480 8. Anderung der Satzung fiir die Friedhéfe der Stadt
Leverkusen

Warum miissen Graber 72 Stunden vor der Beerdigung geraumt sein?
Stellungnahme:

Eine Erdbestattung muss gemal § 13 Bestattungsgesetz NRW innerhalb von zehn
Tagen erfolgen. Da Grabstellen fachgerecht vorbereitet und Fremdfirmen rechtzeitig
disponiert werden mussen, ist eine Zeitvorgabe von 72 Stunden notwendig. Diese
Regelung schafft Transparenz.

Warum sollen Grabsteine und Grabanpflanzungen, soweit sie von Seiten der
Stadt Leverkusen von den Grabstellen zwecks Beisetzungen entfernt werden,
entsorgt werden?

Stellungnahme:

Hierfur ist der beauftragte Bestatter zustandig. Sollte dieser seiner Pflicht nicht
nachkommen, ist die Verwaltung gezwungen, die Grabsteine und
Grabanpflanzungen zu entfernen. Andernfalls ist die Aushebung des Grabes nicht
moglich. Eine Aufbewahrung seitens der Stadt ist nicht moglich.

Ist dies in sachlicher, rechtlicher und ethischer Sicht vertretbar?
Stellungnahme:

Ja.

Zur besseren Vergleichbarkeit darf hoflichst um die vollstandige Zusendung
der bisherigen wie auch der zukiinftigen ab 01.01.2026 gultigen Satzung bis zur
Ratssitzung am 15.12.2025 gebeten werden.

Stellungnahme:

Es wird auf die entsprechenden Veroffentlichungen im Amtsblatt der Stadt
Leverkusen verwiesen.



16. Vorlage Nr. 2025/3514 Kita DhunnstraBe Brandschutz- und
Sevesoertiichtigung, DhiinnstraBe 12 a/c in Leverkusen, Planungs- und
Baubeschluss

Die o.g. Kita soll im Bestand saniert werden. Es besteht eine Betriebserlaubnis
als Kindertagesstatte. Auf Grundlage welcher sachlichen und vor allen Dingen
rechtlichen Erfordernisse besteht eine brandschutzrechtliche und
insbesondere eine Ertlichtigung nach der aktuellen Seveso-Richtlinie?

In welcher Gefahrenzone soll sich die bestehende Kita befinden und welche
MaBRnahmen nach der Seveso-Richtlinie waren demnach rechtlich zwingend
durchzufiuhren?

Stellungnahme:

Fir den Standort Dhinnstralle gibt es aktuell keine gultige Betriebserlaubnis mehr.
Mit der Auslagerung der beiden stadtischen Kitas an den Standort Gorresstralie im
Mai 2021 musste eine neue Betriebserlaubnis beantragt werden. Die Kita
Dhinnstralde liegt innerhalb der Planungszone 2 des Seveso |I-Konzepts der Stadt
Leverkusen. Daher sind bei der Mal3nahme an das Bauprojekt angepasste
technische und organisatorische Mallnahmen vorzusehen. Aufgrund der
wesentlichen Umbauten der Kitas Dhinnstrale 12 a/c ist die Erstellung eines
Bauantrags inkl. eines aktuellen Brandschutzkonzepts (BSK) erforderlich. Die
Umsetzung der Sanierung erfolgt auf der Grundlage der nach LBO NRW
ausgestellten Baugenehmigung sowie des BSK als rechtlich verpflichtendem Teil der
Baugenehmigung.

Grundlage fur die Umsetzung der SEVESO-Schutzmalnahmen ist das Gutachten
des TUV Rheinland aus dem Jahr 2014. Es wurde unter dem Aspekt des § 50
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie
flr die Stadt Leverkusen erstellt.

Die Kitas Dhinnstral’e 12a/c sind Schutzobjekte im Sinne des § 3 (5d) BImSchG und
liegen im ermittelten Sicherheitsabstand zum CHEMPARK Leverkusen, jedoch
aulRerhalb der Sicherheitsabstande zum Entsorgungszentrum CHEMPARK, zu
Dynamit Nobel und zur Verbrennungsanlage Kuppersteg. Die Gebaude befinden sich
innerhalb der Planungszone 2.

In Planungszone 2 werden ausschliel3lich Auswirkungen durch toxische Gase
berucksichtigt. ,Bauliche MalRinahmen aufgrund einer moglichen Gefahrdung, die
durch einen Brand oder eine Explosion in einem Betriebsbereich hervorgerufen wird,
sind [...] nicht umzusetzen.®

Technische Malinahmen:

= Fenster sind vierseitig dicht verschlieBbar auszufiihren

= AuBentiren sind vierseitig mit umlaufenden Dichtungen verschliel3bar
auszufuhren

Signalempfanger ist zu installieren, sowie automatische Alarmierung
Notschalter sind zu verbauen

Automatische Abschaltung der Liuftungsanlage

Ein festinstalliertes Telefon pro Gebaude



Liegt die Kita in einem tatsachlichen oder potenziellen
Uberschwemmungsgebiet?

Stellungnahme:

Die Gebaude der Kita Dhiinnstr.12a/c befinden sich au3erhalb des festgesetzten
Uberschwemmungsgebietes der Dhiinn/Rickstaubereich Rhein. Die Grundstiicke
werden durch die Hochwasserschutzanlage (Deich) an der Dhiinn geschutzt. Eine
Uberflutung der Gebaude erfolgt erst bei extremen Hochwasser-/ bzw.
Starkregenereignissen, wie zuletzt bei dem Starkregenereignis 2021. In diesen
Fallen wird die Hochwasserschutzanlage (Deich) Uberstromt bzw. bricht.

\_I_Véiren die neu errichteten Technikraume gleichsam von einem Hochwasser-,
Uberschwemmungs- und/oder Starkregenereignis betroffen und welche
konkreten baulichen MaBRnahmen sollen dies verhindern?

Stellungnahme:

Bei dem Starkregenereignis im Jahr 2021 stand das Wasser nur im Kriechkeller bis
unterhalb der Kellerdecke, also unterhalb des Erdgeschossniveaus. Das
Technikgebaude wird ausschliel3lich ab Erdgeschossniveau errichtet. Somit liegt
dieses oberhalb der Uberflutungsgrenze von Juli 2021.

Soll und muss die Kita auch gegen ein Explosionsereignis geschiitzt werden
(z.B. Sondermiillverbrennungsanlage in Biirrig). Wenn ja, aufgrund welcher
rechtlichen Vorgaben und mit welchen technischen Mitteln?

Stellungnahme:

Die Kitas befinden sich auRerhalb des Sicherheitsabstands zur
Sondermdullverbrennungsanlage in Burrig. Folglich missen dort auftretende Storfalle
nicht bei der Umsetzung der Sanierung bericksichtigt werden.

Soll und muss die Kita auch gegen ein Storfallereignis geschutzt werden ( .B.
Hausmiullverbrennungsanlage in Kuppersteg). Wenn ja, aufgrund welcher
rechtlichen Vorgaben und mit welchen technischen Mitteln?

Stellungnahme:

Die Kitas befinden sich auRerhalb des Sicherheitsabstands zur
Hausmdullverbrennungsanlage in Kippersteg. Folglich mussen dort auftretende
Storfalle nicht bei der Umsetzung der Sanierung bericksichtigt werden.

Entgegen den rechtlichen Vorgaben soll die Kita nicht vollstandig (z.B.
Obergeschosse) barrierefrei errichtet werden.

Aus welchen tatsachlichen und/oder rechtlichen Erwagungen soll im
vorliegenden Fall geltendes Bau- und Behindertenrecht nicht umgesetzt
werden?

Stellungnahme:



Gemal § 49 Abs. 3 LBO NRW sind die Anforderungen des barrierefreien Bauens
nicht zu erftllen, wenn diese nur mit einem unverhaltnismaligen Mehraufwand erfullt
werden konnen. Im Falle der Sanierung ist es wirtschaftlich nicht vertretbar, einen
Aufzug vorzusehen. Menschen mit einer anderen Beeintrachtigung als
Mobilitatseinschrankungen, z.B. Hor- oder Sehbeeintrachtigungen, konnen das
Obergeschoss nutzen.

Die beiden Kitas erganzen sich, sodass alle Angebote erdgeschossig
wahrgenommen werden konnen. Die Kita Dhunnstr. 12a war bereits eine inklusive
Kita.

17. Vorlage Nr. 2025/3521 Komplettsanierung Bestandsgebaude
Fluchtlingsunterkunft SandstraBe 65/67 in Leverkusen-Opladen- Planungs- und
Baubeschluss

Nach den vorliegenden Unterlagen befindet sich das Gebaude in einem
desolaten Zustand und das schon seit Jahren. Viele Raume sind seit Jahren
nicht mehr bewohnbar.

Warum reagiert die Stadt Leverkusen erst jetzt?
Stellungnahme:

Die Erneuerungen bzw. die Sanierungen der Gebaude an dem Standort Sandstral3e
erfolgten aus kostentechnischen und personellen Griinden prioritar.

Wie bekannt wurden zunachst die vollig abgangigen Containerbauten durch einen
Neubau mit zehn Einzelgebauden ersetzt (Sandstralle 69+69a, 71, 71a - 71e). Im
Anschluss erfolgte der Erweiterungsbau mit zwei Einzelgebauden (Sandstralle 69b
+c). Die Planungsmittel flr den Altbau Sandstralle 65+67 wurden in 2024 zur
Verfugung gestellt. Nach dem erforderlichen Vergabeverordnungs-Verfahren (VgV-
Verfahren) erfolgte die Vergabe flr die Leistungsphase 1 und 2 an einen
Generalplaner. Die Ergebnisse dieser Leistungsphasen sollen nun in den
entsprechenden politischen Gremien beschlossen werden.

Ist nach der Sanierung eine uneingeschrankte Umfahrung des Gebaudes durch
Rettungs- und Feuerwehrdienst moglich?

Stellungnahme:

Eine uneingeschrankte Umfahrung des Gebaudes Sandstralle 65-67 ist gemal
Brandschutzkonzept nicht erforderlich und aus topographischen Grinden auch nicht
moglich.

Es wird auf das Protokoll zum Bauausschuss vom 24.11.2025 verwiesen und die
Stellungnahme des Fachbereichs Feuerwehr zitiert:

Der Fachbereich Feuerwehr (37) nimmt wie folgt Stellung: ,Durch eine Uberprifung
vor Ort durch die Feuerwehr und ohne Details der Sanierungsplanung zu kennen,
wurde festgestellt, dass Flachen flr die Feuerwehr ausreichend vorhanden sind.
Durch eine neue Zaunanlage zur Flichtlingsunterkunft Sandstralle 69 wird der
Zugang zur westlichen Gebaudeseite erschwert, eine gewaltfreie Zuganglichkeit
durch die dortige neue Zauntur wird mit Fachbereich Gebaudewirtschaft (65)
abgestimmt.”



18. Vorlage Nr. 2025/3553 GGS Morsbroicher StraBe 14 - Erweiterung zur 3-
Zugigkeit - Kostenanpassung -

Welche Firmen wurden und werden konkret mit welchem Ergebnis beziiglich
der Bauplanung, der Bauausfiihrung und der Bauliberwachung beauftragt?

Stellungnahme:

Bei Bauprojekten dieser GrofRe werden grundsatzlich externe Planer fur die
jeweiligen Fachgewerke oder als Generalplaner beauftragt. Die Planungsleistungen
werden in der Regel in einem 2-stufigen VgV-Verfahren europaweit ausgeschrieben.
Hierbei sind Planung und Bauleitung bzw. Bauuberwachung Teil der Beauftragung.
Die Bauausfihrung wird mittels eigenstandigem Ausschreibungsverfahren vergeben.

Wer hat die Planung und Bausaufiihrung innerhalb der Stadt Leverkusen
kontrolliert?

Stellungnahme:

Der Fachbereich Gebaudewirtschaft mit seinen stadtischen Architekten und
Ingenieuren ist zustandig fur die Projektleitung im Rahmen der Bauherrenfunktion.
Die externen Projektpartner bzw. deren Leistungen werden im Rahmen der
Projektabwicklung von den jeweiligen stadtischen Mitarbeitenden in deren
Fachgewerken in Stichproben gesichtet.

Werden Regress-/Schadensersatzforderungen von Seiten der Stadt Leverkusen
geltend gemacht?

Stellungnahme:

Die Geltendmachung von Schadenersatzansprtichen istim Rahmen der rechtlichen
Moglichkeiten fur den Fachbereich Gebaudewirtschaft obligatorisch. Hierzu steht der
Fachbereich Gebaudewirtschaft mit dem Fachbereich Recht und Vergabestelle in
engem Kontakt. Schadenersatzanspriche bzw. deren Héhe kénnen erst im
Nachgang zur BaumalRnahme geprift bzw. geltend gemacht werden.

Welche strukturellen und personellen Konsequenzen zieht die Stadt
Leverkusen aus den vorliegenden gravierenden Mangeln bei Bauplanung,
Bauausfiihrung und Bautiberwachung?

Stellungnahme:

Der Fachbereich Gebaudewirtschaft ist nicht verantwortlich fir die Leistungen Dritter.
Im Rahmen der Bauherrenfunktion betatigt sich die Gebaudewirtschaft in deren
Uberwachung, der friihzeitigen Erkennung von Mangeln und dem rechtzeitigen
Gegensteuern, um Schaden von der Stadt Leverkusen fernzuhalten. Dies ist im
Projekt schon sehr frihzeitig erfolgt.

19. Vorlage Nr. 2025/3522 Erneuerung der Rundsteueranlage fir die 6ffentliche
StraBenbeleuchtung



Bitte teilen Sie mit, wer konkret fiir den Betrieb der StraBenbeleuchtung in
Leverkusen zustandig ist.

Sollte die Stadt Leverkusen sich fiir den Betrieb der StraBenbeleuchtung eines
Dritten bedienen, legen Sie bitte bis zur Ratssitzung am 15.12.2025 einen
diesbezuglichen Vertrag vor.

Sofern der Betrieb der StraBenbeleuchtung von einem Dritten libernommen
worden ist, ist dieser nicht auch in tatsachlicher, rechtlicher und finanzieller
Hinsicht fur die Erneuerung der Rundsteueranlage fir die StraBenbeleuchtung
sowie der dazugehorigen Schaltschranke auf Leverkusener Stadtgebiet
zustandig und verantwortlich?

Stellungnahme:

Durch Ratsbeschluss zur Vorlage Nr. 2023/2122 ,Vergabe des Auftrages uber den
Betrieb der offentlichen Stral’enbeleuchtung“ wurde am 30.03.2023 in
nichtoffentlicher Sitzung der Betrieb der offentlichen Stral3enbeleuchtung im Rahmen
einer offentlichen Ausschreibung mit einer entsprechenden jahrlichen Vergitung an
die EVL Ubertragen.

Die Strallenbeleuchtungsanlagen befinden sich im Eigentum der Stadt Leverkusen,;
daraus ergibt sich die finanzielle Zustandigkeit bei der Stadt.

Vertrage mit ausfuhrenden Firmen (hier: EVL) sind grundsatzlich vertraulich zu
behandeln, da sie Ruckschllsse auf die Betriebsgeheimnisse zulassen kdnnten;
daher erfolgt auch keine Weitergabe des Vertrages.

20. Vorlage Nr. 2025/3426 8. Anderungssatzung zur Satzung der Stadt
Leverkusen uber die Anstalt des offentlichen Rechts ,,Technische Betriebe der
Stadt Leverkusen*

Wieso soll bereits eine Satzungsanderung zum gegenwartigen Zeitpunkt
vorgenommen werden?

Entsprechend der Verwaltungsvorlage ware eine rechtliche ,,Anpassung‘“ der
Satzung erst zum 01.01.2027 erforderlich?

Stellungnahme:

Durch teilweise Aufgabenverlagerung vom Fachbereich Stadtgrin auf die TBL
konnen sinnvolle Synergien bereits ein Jahr friher realisiert werden.

Um der Umsatzsteuerpflicht zu entgehen, konnten die Technischen Betriebe
Leverkusen wieder in die Kernverwaltung eingegliedert werden.
Wurde diese Option in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht uiberpriift?

Stellungnahme:

Die letzte Untersuchung zur Auflésung der TBL AGR erfolgte im Rahmen eines
politischen Antrags im Jahr 2015.



Der Anteil der umsatzsteuerpflichtigen Leistungen der TBL bleibt auch nach
EinfUhrung des §2b UstG derart gering, dass die sonstigen wirtschaftlichen Vorteile
des AGR-Konstruktes weiterhin stark uberwiegen.

Kdénnte das Einsammeln von offentlichem Miill nicht besser von der Avea als
kommunalem Entsorgungsunternehmen erledigt werden?

Stellungnahme:

Die TBL leeren lediglich die Papierkérbe an Bushaltestellen und in Ful3gangerzonen.
Aus Synergiegrunden im Zusammenhang mit der Stra3enreinigung macht eine
Aufgabenverlagerung auf die AVEA keinen Sinn.

Kdénnte die Wartung von offentlichen Toiletten nicht besser von der EVL als
kommunalem Energieversorgungsunternehmen oder durch den Jobservice
Leverkusen als kommunalem Dienstleistungsunternehmen erledigt werden?

Stellungnahme:

Diese Aufgabe bleibt bei den TBL - im Gegensatz zu einer Verlagerung auf die EVL
oder JSL - als delegierte Aufgabe auch zukunftig umsatzsteuerbefreit.

Die StraBenbaulast obliegt gemaR § 47 StrWG NRW den Gemeinden.
Wieso sollte diese entgegen den gesetzlichen Vorgaben nunmehr auf eine
andere juristische Person wie die TBL ubertragen werden?

Stellungnahme:
Hier findet keine Anderung zur bisherigen Satzungsregelung statt.

21. Vorlage Nr. 2025/0096 Festsetzung der Schmutz- und
Niederschlagswassergebiihren 2026

Wieso werden die Niederschlagswassergebiihren entgegen den
Schmutzwassergebiihren (Senkung um 6,2 %) um 8,7 % erhoht (1,05 Euro
absolut in 2026)?

Stellungnahme:

Es ist umgekehrt, die Schmutzwassergebuhr erhdht sich und die
Niederschlagswassergebuhr ist gesenkt worden.

Es handelt sich hier um jeweils selbstandige Gebihrensatze, die kostendeckend zu
ermitteln sind. Zur Ermittlung des jeweiligen Gebuhrensatzes werden die jeweiligen
prognostizierten Kosten auf die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen verteilt.
Eine willkurliche Verteilung der Kosten ist rechtlich unzulassig.

Die Niederschlagswassergebiihren befinden sich auf einem niedrigeren Niveau
als vor mehr als 10 Jahren (2015: 1,14 Euro).

Warum werden Uberschiisse bei Niederschlagswassergebiihren nicht mit
Defiziten bei Schmutzwassergebiihren verrechnet, zumal sie mehr als
uberwiegend dasselbe Kanalnetz (Mischabwasserkanéle) benutzen?



Stellungnahme:
Das ist seit Einfuhrung des getrennten Geblhrenmalstabes rechtlich unzulassig.

Die Stadt Leverkusen geht entgegen den eindeutigen Vorgaben der BauO NRW
nicht gegen die zunehmende Versiegelung ( z.B. Schottergarten ) von
begriinten bzw. unbebauten Flachen vor.

Mit einer deutlichen Absenkung der Niederschlagswassergebiihr werden
dariber hinaus keine Anreize geschaffen, unbebaute Flachen zu versiegeln
und bereits bebaute wieder zu entsiegeln.

Warum ist die Stadt Leverkusen bzw. die von ihr beauftragten Technischen
Betriebe der Stadt Leverkusen erneut kommunaler Spitzenreiter bei den
kalkulatorischen Kosten (hier: kalkulatorische Zinsen: 2,903 % im Jahr 2025)?

Stellungnahme:

Diese Position teilt sich Leverkusen mit den meisten der Gemeinden und Kommunen
in NRW.

22. Vorlage Nr. 2025/0097 Festsetzung der Fakalschlammentsorgungsgebiihren
2026

Wieso sollen die Gebilihren fiur Kleinklaranlagen in 2026 um mehr als 50 %
steigen und wieso haben sie sich gegenuber dem Jahr 2015 fast vervierfacht?

Stellungnahme:

Der Gebuhrensatz wird durch die Verteilung der prognostizierten Kosten auf die
voraussichtliche abgefahrene Menge ermittelt. Im Vergleich der im Jahr 2015
abgefahrenen Menge, wird diese im Jahr 2026 voraussichtlich um ca. 70 % geringer
ausfallen. Die fur die GebUhrenkalkulation 2026 prognostizierten gebuhrenrelevanten
Kosten hingegen werden sich im Vergleich zu den in der Gebuhrenkalkulation 2015
angenommenen Kosten lediglich um rd. 9 % reduzieren.

Kleinklaranlagen bieten eine sehr gute 6kologische Alternative, insbesondere
dort, wo der Anschluss an ein offentliches Kanalnetz nicht moglich oder
unverhaltnismaRig teuer ware.

Es ware somit gesamtgesellschaftlich sehr erstrebenswert, diese Form der
Abwasserreinigung weiter zu ermoglichen oder sogar auszubauen.

Stellungnahme:

Diese Form der Abwasserbeseitigung ist grundsatzlich im Auf3enbereich (§35
BauGB) statthaft.

Gemal § 6 Absatz 4 KAG NRW miussen Verluste nicht zwingend innerhalb von
4 Jahren ausgeglichen werden, so dass hier eine unverhaltnismaBige
Gebiihrenerhohung vermieden werden konnte.

Stellungnahme:



Das wirde eine Subventionierung von privilegierten Wohnlagen durch die
Allgemeinheit bedeuten.

23. Vorlage Nr. 2025/0098 Festsetzung der StraBenreinigungsgebiuhren 2026

Inwieweit konnen Anlieger mit einer Reduktion der StraBenreinigungsgebiihren
rechnen, soweit, StraBen, Wege und Platze nicht, nicht regelmaRig und somit
im Ergebnis nicht ordnungsgemaR gereinigt werden?

Stellungnahme:

Die Gebuhrenpflichtigen konnen einen evtl. Anspruch auf Reduzierung der Geblhren
wegen einer zwingenden Unterbrechung der Reinigungsleistung nur auf schriftlichen
Antrag geltend machen (§ 4 Absatz 2 Stral3enreinigungsgebuhrensatzung).

Aufgrund von Personalausfallen oder dem Ausfall von Geraten und Maschinen
kommt es immer wieder zu Ausféllen bei Reinigungstatigkeiten durch die TBL.
Auch wird gleichsam nicht mehr an immer wiederkehrend gleichen
Wochentagen gereinigt, so dass sich Anlieger etwa durch das Wegstellen von
KFZ auf die Reinigungstage einstellen konnen.

Da die Gebiihrenzahler/innen einen Anspruch auf eine konkrete
Leistungserbringung haben, konnen Gebiihren bei Ausfall oder geminderter
Leistung nicht in vollem Umfang von den Gebiihrenzahlern erhoben werden.

Stellungnahme:

Durch ein in 2025 neu etabliertes Reinigungskonzept in der Stralenreinigung ist es
stadtweit zu keinen Reinigungsausfallen mehr gekommen.

Das System der Reinigung an immer gleichen Wochentagen hat sich nicht bewahrt,
das ,Wegstellen“ der KFZ durch die Anlieger wurde nur in Ausnahmefallen gelebt.
Durch die Anpassung des Reinigungskonzeptes einschl. wechselnder
Reinigungstage gewinnen die TBL ein hohes Mal} an Flexibilitat, die sich in der
Reinigungsleistung widerspiegelt.

24. Vorlage Nr. 2025/0099 17. Anderung der Satzung der TBL iiber die
StraBenreinigung in der Stadt Leverkusen (StraBenreinigungssatzung)

GemaR der o.g. Vorlage wurde das Teilstick der LohrstraBe von Widdauener
StraBe bis zur Langenfelder StraBe bereits im Jahr 2011 gewidmet. Das
Teilstick wurde aber angeblich bisher nicht gereinigt, da eine
Wendemaoglichkeit fir die Reinigungsmaschine nicht gegeben war.

Wurden dennoch seit 6ffentlicher Widmung der StralRe im Jahre 2011
Straenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Nein, die Anlieger wurden bisher nicht zur Straltenreinigungsgebuhr fir die
Lohrstral’e herangezogen.



Die FakultatsstraBe wurde bereits im Jahr 2022 gewidmet. Die StraRe wurde
bisher von den TBL nicht gereinigt.

Wurden dennoch seit 6ffentlicher Widmung der StralRe im Jahre 2022
StraBenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:
Nein.

Die Reinigungsverpflichtung des Stichweges bei Hausnummer 19 an der
Reuschenberger Strae soll ab 2026 auf die Eigentiimer der anliegenden
Grundstiicke ubertragen werden.

Sollen dennoch StraBenreinigungsgebuhren von den Anliegern erhoben
werden?

Stellungnahme:

Ja. Bisher wurden grds. die direkt an der Stichstrale anliegenden Grundstlicksseiten
der erschlossenen Grundstucke zur StralRenreinigungsgebuhr herangezogen.
Nunmehr greift die Hinterlieger-Regelung des § 2 Absatz 1 der
Strallenreinigungsgebuhrensatzung, so dass die Uber die Stichstralle zuganglichen
Grundstiicke weiterhin zur Stral3enreinigungsgebihr herangezogen werden mussen.

Die StraBe Am Lindenfeld wurde bereits im Jahr 2021 gewidmet. Bisher hat
eine Reinigung durch die TBL aber nicht stattgefunden.

Wurden dennoch seit 6ffentlicher Widmung der StraRe im Jahre 2021
StraBenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Nein.

Die StraBe Meckhofer Feld wurde bereits im Jahr 2021 gewidmet. Bisher hat
eine Reinigung durch die TBL aber nicht stattgefunden.

Wurden dennoch seit 6ffentlicher Widmung der StralRe im Jahre 2021
StraBenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Nein.

Die StraBe unter dem Schildchen wurde bereits im Jahr 2021 gewidmet. Bisher
hat eine Reinigung durch die TBL aber nicht stattgefunden.

Wurden dennoch seit 6ffentlicher Widmung der StralRe im Jahre 2021
StraBenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Nein.



Nachfolgende StraBen befinden sich im Privatbesitz. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Eigentiimer. Daher wurde die
Reinigungsleistung durch die TBL bereits im 4. Quartal 2024 beendet. Die
StraBen sind somit aus dem Straenreinigungsverzeichnis herauszunehmen.

Carl-Rumpf-StraRe
Friedrich-Bayer-StraRe
Friedrich-Westkott-StraBe
Ludwig-Girtler-StraBe
Henry-T.-v. Béttinger-Stralle

Wurden dennoch in der Vergangenheit die StraBen durch die TBL in
unzulassiger Weise gereinigt und wurden hierfiir StraBenreinigungsgebuhren
von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Stral3enreinigungsgebihren wurden bis zur Einstellung der Reinigungsleistung vom
Eigentumer (BAYER AG und nachfolgende Unternehmen) der durch diese Stralen
erschlossenen Grundsticke erhoben.

Nachfolgende StraBen befinden sich teilweise im Privatbesitz. Der 6ffentliche
Teil wird weiterhin von den TBL gereinigt.

Carl-Duisberg-StraRe
Christian-HeR-StraRe

Wurden dennoch in der Vergangenheit die StraBen durch die TBL in nicht
erforderlicher Weise (teilweise) gereinigt und wurden hierfur
StraBenreinigungsgebiihren von den Anliegern erhoben?

Stellungnahme:

Stral3enreinigungsgebuhren wurden bis zur Einstellung der Reinigungsleistung vom
Eigentimer (BAYER AG und nachfolgende Unternehmen) der durch diese Stralen
erschlossenen Grundstlcke erhoben.

25.

Vorlage Nr. 2025/0090 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW - Anderung von
"§ 10 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung" des Gesellschaftsvertrags
der ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH infolge des 3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (3. NKFWG
NRW)

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?

Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koéln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?



Handelt es sich nicht um zwei eigenstandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Blurokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?

26. Vorlage Nr. 2025/0091 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW - Anderung
von "§ 10 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung" des
Gesellschaftsvertrags der RELOGA GmbH infolge des 3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (3. NKFWG
NRW

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?

Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?

Handelt es sich nicht um zwei eigenstiandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Blirokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?

27. Vorlage Nr. 2025/ 0092 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW- Anderung
von "§ 9 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung" des
Gesellschaftsvertrags der Deponie GroRenscheidt GmbH infolge des 3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (3. NKFWG
NRW

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?

Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?

Handelt es sich nicht um zwei eigenstandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Blrokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?



28. Vorlage Nr. 2025/0093 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW - Anderung
von "§ 9 Jahresabschluss, Lagebericht, Priifung"” des Gesellschaftsvertrags
der AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG infolge des 3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (3. NKFWG
NRW)

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?

Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?

Handelt es sich nicht um zwei eigenstiandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Blirokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?

29. Vorlage Nr. 2025/0094 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW - Anderung
von "§ 10 Jahresabschluss, Gewinnverwendung" des Gesellschaftsvertrags
der AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH infolge des 3.
NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (3.
NKFWG NRW)

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?

Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?

Handelt es sich nicht um zwei eigenstandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Burokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?

30. Vorlage Nr. 2025/0095 Zustimmung nach § 113 Abs. 1 GO NRW - Anderung
von "§ 9 Jahresabschluss, Lagebericht, Priifung” des Gesellschaftsvertrags
der AVEA Aufbereitungsund Deponierungsgesellschaft GmbH & Co. KG infolge
des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024
(3. NKFWG NRW)

Wieso muss bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Vertragsanpassung
erfolgen, wo diese erst fiir das Jahr 2027 (Abschluss des Jahres 2026) erfolgen
musste?



Wieso werden Handlungen der Bezirksregierung Koln i.S.v. § 133 BGB mit
Handlungen des Rates der Stadt Leverkusen gleichgesetzt?

Handelt es sich nicht um zwei eigenstandige Behorden bzw. Organe?

Die Anpassungen der Vertrage werden mit Burokratieabbau begriindet.
Stellen Nachhaltigkeitsberichte und Vergiitungsberichte nicht einen elementar
wichtigen Bestanteil der demokratischen Kontrolle und des
Transparenzgebotes gerade eines Unternehmens dar, das offentliche
Daseinsvorsorge betreibt?

Stellungnahme:

Die Fragen zu 25-30 wurden bereits in der Ratssitzung am 15.12.2025 durch Herrn
Ergen (Fachbereich 20) vollumfanglich beantwortet. Erganzend wird auf die hierzu
eingebrachten Vorlagen verwiesen.

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die einschlagigen
Nachhaltigkeitsberichte sowie Vergutungsberichte der Muttergesellschaft die
verbundenen, kleineren Gesellschaften angemessen bericksichtigen.

Hinweis:
Zur Beantwortung der nichtoffentlichen Fragen 31 bis 36 wird auf die nichtoffentliche
Ausgabe des Mitteilungsblatts z.d.A.: Rat Nr. 4/2026 verwiesen.

20.04.2026



Anfrage der SPD-Fraktion vom 02.04.2026

Widerspriuchliche Angaben zum Verfahren der Bestellung der
Geschaftsfuhrung der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (IVL)

Im Vorfeld der Ratssitzung vom 23. Marz 2026 wurde per stadtischer
Pressemitteilung (13.03.2026 “Transformationsprogramm und
Geschaftsfuhrung ivl“) 6ffentlich kommuniziert, dass sich die Gesellschafter
der IVL, die Stadt Leverkusen und die Energieversorgung Leverkusen (EVL),
auf die Bestellung des bisherigen kommissarischen Geschaftsfihrers
»verstandigt” hatten, vorbehaltlich eines entsprechendes Ratsbeschlusses.

Demgegeniber hat die Verwaltung als Antwort auf den Anderungsantrag der
SPD-Fraktion (Nr. 2026/0244) unter Punkt 2 a, S.2) ausgefiihrt, dass ,,nach der
standardmafigen Vorgehensweise [..] vor dem Ratsbeschluss uber die
(Wieder-)Bestellung der Geschéaftsfuhrung keine (vorbehaltlichen) Beschliisse
in den Gremien der jeweiligen Gesellschaft getroffen” werden, sondern diese
,»Sind erst nach dem Ratsbeschluss und den erfolgten Verhandlungen
vorgesehen.”

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein offensichtlicher Klarungsbedarf
hinsichtlich des tatsachlichen Verfahrens, der Entscheidungsgrundlagen sowie
der Bedeutung der offentlichen kommunizierten Einigung.

Wir bitten daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1.

Was ist unter der 6ffentlich kommunizierten ”Verstandigung” der
Gesellschafter konkret zu verstehen?

Stellungnahme:

Die mehrheitliche Meinung der Mitglieder der Gesellschafterversammlung als
Vertreter der Gesellschatft.

2.
Wann und in welcher Form ist diese Verstandigung zustande gekommen?

Stellungnahme:

Durch protokollierte AuRerungen und keine protokollierten Widerspriiche von
Vertretern beider Gesellschafter im Abstimmungstermin am 26.02.2026 und durch
ergdnzende Gesprache zwischen den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung
aul3erhalb formaler Formate. Resultierend daraus ist ein Versténdnis der grol3en
Zufriedenheit mit dem derzeitigen Geschéftsfihrer aufgekommen, auf deren
Grundlage die Vorlage und die Kommunikationsvorlage erstellt wurden. Anwesend
waren bei dem Termin am 26.02.2026 neben den vier Vertretern der Gesellschatfter,
ebenso der Aufsichtsratsvorsitzende der ivl und weitere Gesprachspartner. Aul3er
Frage steht, dass die Bestellung eines Geschéftsfihrers oder Geschéftsflhrerin



konform des Leverkusener Public Corporate Governance Kodexes erfolgt und
Beschlisse der Gremien sowie des Stadtrats beinhalten.

3,
Handelt es sich hierbei um einen formellen Beschluss oder um eine informelle
Abstimmung?

Stellungnahme:

Es handelt sich um eine informelle Abstimmung, auf deren Basis die Ratsvorlage Nr.
2026/0225 formuliert wurde. Formale Beschlisse in den Gremien der Gesellschafter
sowie der ivl waren im weiteren Prozess gefolgt.

4.
Fall es sich um eine informelle Abstimmung handelt:
a) In welchem Rahmen ist diese erfolgt?

Stellungnahme:

Siehe Antwort zu 2.

b) Wie ist diese Abstimmung rechtlich und organisatorisch einzuordnen?
Stellungnahme:

Siehe Antwort zu 3.

5.

Wie ist die 6ffentliche Darstellung einer bereits erzielten Verstandigung damit
vereinbar, dass laut Verwaltung vor einem Ratsbeschluss keine Beschlisse in
den Gremien der Gesellschaft gefasst werden?

Stellungnahme:

Die offentliche Darstellung enthielt die verkirzte und im Sprachgebrauch tbliche
Erganzung ,vorbehaltlich Ratsbeschluss® stellvertretend flr Beschlisse in Rat,
Gremien der EVL und darauffolgend Gremien der ivl. In Pressemitteilungen wird der

Detailgrad meist komprimiert.

6.

Wie ist es moglich, dass eine einheitliche Position der Gesellschafter offentlich
kommuniziert wird, obwohl nach Aussage der Verwaltung vor dem
Ratsbeschluss keine Beschlussfassung in den zustandigen Gremien erfolgt?

Stellungnahme:
Siehe Antworten zu 2 und 3.
Es wurde eine mehrheitliche Position der Gesellschafter als Grundlage zur Erstellung

der Ratsvorlage kommuniziert.

7.



Auf welcher Grundlage wurde dem Rat die Vorlage zur (Wieder-)Bestellung der
Geschaftsfuhrung unterbreitet, wenn gleichzeitig von einer bereits erzielten
Verstandigung die Rede war?

Stellungnahme:

Siehe Antworten zu 2 und 3. Die Verstandigung bezog sich auf die mehrheitliche
Meinung der Gesellschafter vorbehaltlich Ratsbeschluss und weiterer
Gremienbeschlisse. Der Ratsbeschluss ist formaler Pflichtbestandteil auf dem Weg
zur Wiederbestellung eines Geschéftsfihrers.

8.
In welcher Form und zu welchem Zeitpunkt wurden Aufsichtsrat und
Gesellschafterversammlung in den Prozess eingebunden?

Stellungnahme:

Der Aufsichtsratsvorsitzende war im Termin am 26.02.2026 anwesend. Im weiteren
Verlauf ware der Vertragsentwurf dem Aufsichtsrat zur Vorberatung und der
Gesellschafterversammlung zum Beschluss vorgelegt worden.

9,

Wie wird die Einordnung als ,,Wiederbestellung“ (Stellungnahme der
Verwaltung zu Punkt 2 ¢ & 2 d) damit vereinbart, dass sich die Anforderungen
an die Geschaftsfuhrung infolge der gescheiterten Fusion und der nunmehr
dauerhaften eigenstandigen Fortfihrung der Gesellschaft wesentlich verandert
haben?

Stellungnahme:

Die Einordnung der Verwaltung als ,Wiederbestellung“ basiert darauf, dass
vorgeschlagen wurde, einen neuen langerfristigen Vertrag mit einem aktuellen
Geschaftsfuhrer abzuschliel3en.

Eine Einordnung als Neubestellung ware aus Sicht der Verwaltung in dieser
Konstellation nicht korrekt gewesen. Es hétte hdchstens eine ergebnisoffene Suche
vor dem Hintergrund der veranderten Aufgabenstellung vorgeschlagen werden
konnen. Diese strategische Entscheidung und damit verbunden auch die
Einschatzung zur Qualitat der aktuellen Geschaftsfliihrung sollte allerdings den
Gesellschaftern vorbehalten sein und wurde von der Verwaltung nur ergdnzend im
Rahmen ihrer Mdglichkeiten vorgenommen, um ggf. darauf hinzuweisen, falls die
Einschatzung der Gesellschafter ausdrtcklich nicht geteilt worden wére.

Bei der strategischen Entscheidung waren mindestens zu bewerten:

- Wie hat sich der Geschaftsfiihrer im vergangenen Prozess eingebracht und
bewiesen?

- Wie werden die bereits vorliegenden Vorschlage des Geschaftsflhrers zur
Neuausrichtung bewertet?

- Welche theoretische und praktische Expertise bringt der Geschéftsflhrer fur diese
Neuausrichtung mit?

- Welchen Zeitraum wirde ein neuer Geschaftsfihrer benétigen, um sich ahnlich
gut in die Gesellschaft einarbeiten zu kénnen, wie es die aktuelle



Geschaftsfuhrung durch den zuriickliegenden Prozess zwangslaufig und durch
eigenen Antrieb getan hat?

- Wie wahrscheinlich ist es, dass die aktuelle Geschaftsfihrung andere attraktive
Angebote bekommt oder sich selber nach anderen Aufgaben umsieht, wenn sie
nicht langerfristig gebunden wird?

- Wie wahrscheinlich ist es, dass sich andere, besser geeignete Personen in der
aktuellen Situation auf die Geschéaftsfihrung bewerben?

- Was wirde eine erneute Veranderung in der Geschaftsfuhrung — insbesondere
vor dem Hintergrund der Volatilitat in dieser Position in den vergangenen Jahren
— fur die Gesellschaft und die Belegschaft bedeuten?

10.

Wie wird sichergestellt, dass die Entscheidungsfindung fur den Rat
ergebnisoffen, transparent und nachvollziehbar erfolgt, wenn im Vorfeld
bereits eine Verstandigung kommuniziert wird?

Stellungnahme:

Nach der Entscheidung des Stadtrates am 23.03.2026, die Position des
Geschaftsfuhrers auszuschreiben, obliegt diese Aufgabe dem
Aufsichtsratsvorsitzenden, der den weiteren Prozess zunéchst — naturlich mit
Unterstitzung der Gesellschafter — gestalten und durchfihren wird.

Gewohnlich sollte der Rat der Einschatzung der von ihm in die Gesellschaftsgremien
entsandten Mitglieder folgen, bei denen gewdhnlich auch die Suche nach einer
neuen Geschaftsfihrung verantwortet wird. Und auch wenn im vorliegenden Fall der
Rat mehrheitlich den formalen Vorlauf bemangelt und damit auch strategische
Fragestellungen aus den Antworten zu 9. anders bewertet hat, kann dennoch davon
ausgegangen werden, dass die Vertreter in den Gremien der Gesellschaft diesem
Auftrag des Rates professionell nachkommen und im weiteren Verfahren eine extern
begleitete Bestenauslese vornehmen. Es sollte aul3erdem im dringenden Interesse
der Gesellschafter sein, dass der Rat dem nachsten Vorschlag der Gesellschafter
folgt.

11.

Wie ist die sehr konkrete 6ffentliche Festlegung auf eine Person, eine Amtszeit
von funf Jahren sowie die Formulierung ,,bestellen zu lassen“ (s.
Pressemitteilung vom 13.03.26) mit der Rolle des Rates als entscheidendes
Gremium vereinbar, wenn die Entscheidung formal erst durch den Rat
getroffen werden soll?

Stellungnahme:

Es war ein Entscheidungsvorschlag der Verwaltung fir den Rat aufgrund der
Ublichen Praxis bei Wiederbestellungen von Geschaftsfihrern, den dieser — wie
geschehen — im Rahmen von rechtlichen Leitplanken komplett anders als
vorgeschlagen beschlie3en kann.

Ansinnen der kurzfristig eingebrachten Vorlage Nr. 2026/0225 war es aus Sicht der
Verwaltung, nach der geplatzten Fusion vor allem mit schneller Klarheit und
Bestandigkeit Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.



Fazit:

In einem Abstimmungstermin am 26.02.2026, an dem Vertreter der Gesellschatfter,
der Aufsichtsratsvorsitzende der ivl und weitere Gesprachspartner teilnahmen, kam
das Verstandnis einer grof3en Zufriedenheit mit dem derzeitigen Geschaftsfuhrer auf.
Auf dieser Grundlage wurden die Vorlage und die Kommunikationsvorlage vor dem
Hintergrund des zugrundeliegenden Verfahrens in Konformitat des Leverkusener
Public Corporate Governance Kodexes sowie den erforderlichen Beschliissen des
Stadtrats sowie der Gremien bzgl. der Bestellung eines Geschéaftsfuhrers oder
Geschaftsfuhrerin erstellt.

Oberburgermeister, Rat und Bezirke in Verbindung mit Finanzen

23.04.2026



Mitteilung

Bebauungsplan Nr. 290/1ll ,,Schlebusch — n6rdlich der Dhtinn, 6stlich der Felix-
von-Roll-Stral3e, sudlich der Herbert-Wehner-Stral3e, westlich der Gregor-
Mendel-StralRe (Ortsmitte)*

Im Rahmen eines Klageverfahrens auf Erteilung einer Baugenehmigung wurde der
Bebauungsplan Nr. 25/77/1ll vom Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-
Westfalen inzident tberprift. Das Urteil vom 01.10.2025 stellt durchgreifende Mangel
und somit die Unwirksamkeit des Bebauungsplans fest. Mangels Normverwerfungs-
kompetenz wurde der Bebauungsplan nicht als unwirksam erklart und ist demnach
formell weiterhin als Satzung rechtsverbindlich. Mit der Aufhebung sowie der Neuauf-
stellung eines Bebauungsplans (Beschlussvorlage Nr. 2026/0220) soll daher der An-
schein der Rechtsgeltung des Bebauungsplans Nr. 25/77/111 beseitigt und eine
rechtssichere und eindeutige Beurteilungsgrundlage geschaffen sowie dauerhaft
Rechtssicherheit fur Verwaltung, Politik und Vorhabentrager gewahrleistet werden.
Dies erfolgt in einem Planverfahren gemal Baugesetzbuch (BauGB), das mit der
Vorlage Nr. 2026/0220 (Aufstellungsbeschluss) eingeleitet und mehrere Verfahrens-
schritte umfassen wird. Eine Heilung des Bebauungsplans gemaf § 214 BauGB
durch Wiederholung von Verfahrensschritten ist an dieser Stelle ausgeschlossen.
Uber diesen Sachverhalt muss aus rechtlichen Grinden der Rat mit dieser Mitteilung
informiert werden.

Mit der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 25/77/11l zur Behebung des o. g. Man-
gels ist davon auszugehen, dass eine alleinige Steuerung auf der Basis der baupla-
nungsrechtlichen planersetzenden Grundlagen von § 34 BauGB (,Zulassigkeit von
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile®) und § 35 BauGB
(,Bauen im AuRenbereich®) flr diesen Stadtraum nicht ausreichend ist.

Anlass fur die gleichzeitige Neuaufstellung des Bebauungsplans ist demnach der
weiterhin bestehende Steuerungsbedarf fir eine qualitatvolle, geordnete und dem
Standort angemessene stadtebauliche Fortentwicklung und Sicherung der Ortsmitte
von Leverkusen-Schlebusch und seiner Randlagen. Die Verfahren (Neuaufstellung
und Aufhebung) sollen voraussichtlich zusammen durchgefuhrt werden, wobei sich
die Neuaufstellung ggf. auf einen reduzierten Geltungsbereich erstrecken kann. Die
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 25/77/11l wird den gesamten heutigen Geltungs-
bereich umfassen.

Stadtplanung

08.04.2026



Mitteilung
Durchfahrtsverbot fiir LKW in der MaurinusstraRe

In der Sitzung der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il am 09.03.2021 wurde
grundsatzlich beschlossen, auf der Maurinusstrale ein Durchfahrtsverbot fur LKW in
der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr einzurichten (Vorlage Nr. 0221/0325).
Sowohl von der Lutzenkirchener Stralde als auch der Quettinger Strale kommend,
wurde zudem bis zum Abschluss des Bebauungsplanverfahrens nur der Firma
Gierlichs eine Mdglichkeit eingeraumt, dass vereinzelt LKW auch wahrend der
Sperrzeit in beide Fahrtrichtungen vom und bis zum Gelande der Firma Gierlichs
fahren kdnnen. Entsprechend wurden das Verkehrszeichen (VZ) 253 ,Verbot fur
Kraftfahrzeuge Uber 3,5 t“ mit den Zusatzen ,22 - 6h" sowie ,Zufahrt bis Firma
Gierlichs frei, installiert.

Das Bauleitplanverfahren ist mittlerweile abgeschlossen und der Bebauungsplan Nr.
256/11 ,Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs, nordlich Herderstralde und westlich
Maurinusstraf’e” somit rechtsverbindlich. In der zugrundeliegenden
Satzungsbegrindung zum genannten Bebauungsplan wurden dazu drei
verschiedene verkehrliche Erschlielungsvarianten erlautert. Das
ErschlieBungskonzept der Variante 3 wurde dabei von der Bezirksvertretung fur den
Stadtbezirk Il am 18.07.2022 beschlossen (Vorlage Nr. 2022/1617). Aus dieser
Variante geht hervor, dass an der Einmundung der Quettinger Straf3e ein generelles
LKW-Durchfahrtsverbot ohne Zusatze vorgesehen ist. Das nachtliche LKW-
Durchfahrtsverbot an der Einmindung der Lutzenkirchener Stralde in der Zeit von 22
- 6 Uhr, bleibt bestehen. Der Zusatz ,,Zufahrt bis Firma Gierlichs frei“ wird entfernt.

Somit wird der Fachbereich Mobilitat und Klimaschutz die gennannten
Zusatzbeschilderungen durch die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AGR
entfernen lassen. Die Firma Gierlichs wird Uber diese Anderung vorab informiert.

Mobilitat und Klimaschutz

14.04.2026



Mitteilung
Neuveroffentlichung der Amtlichen Stadtkarte von Leverkusen

Der Fachbereich Kataster und Vermessung der Stadt Leverkusen hat die Amtliche
Stadtkarte im Maf3stab 1:15.000 neu aufgelegt. In Anbetracht des Einsatzes
gedruckter Karten im Krisenfall und des alltaglichen Bedarfs der Feuerwehr, als
groRten Abnehmer, umfasst die 13. Auflage 1.500 Exemplare. Gegen ein Entgelt
in Hohe von 5,50 € ist die gedruckte Karte zusatzlich auch im Buchhandel
erhaltlich.

Die neue Stadtkarte wurde in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr mit der
Open Source Software QGIS fortgefuihrt. Der Karteninhalt setzt sich aus
verschiedenen Datenquellen, wie dem Amtlichen
Liegenschaftskatasterinformationssystem und Open Street Map, zusammen.
Erganzt wurde in dieser Ausgabe die Darstellung der Stadtteilgrenzen. Neben dem
Druck der Stadtkarte werden Uber den Regionalverband Ruhr und die Homepage
der Stadt Leverkusen auch digitale Dienste in unterschiedlichen Designs
kostenfrei, zur Ansicht sowie fur die Nutzung auf Webseiten oder in
Geoinformationsdiensten, bereitgestellt.

Webdienst: https://hilfe.geoportal.ruhr/spw2-dokumentation/dienste/index.html
Webdienst im Geoportal der Stadt: https://geoportal.leverkusen.de/
Geodownloader: https://geodownload.geoportal.ruhr/

Kataster und Vermessung

20.04.2026


https://hilfe.geoportal.ruhr/spw2-dokumentation/dienste/index.html
https://geoportal.leverkusen.de/
https://geodownload.geoportal.ruhr/

Mitteilung

Grundstiicksmarktbericht 2026; Bodenrichtwerte (Stand 01.01.2026)
Immobilienrichtwerte fiir Ein- und Zweifamilienhduser und
Eigentumswohnungen (Stand 01.01.2026)

Der neue Grundsticksmarktbericht, die neuen Bodenrichtwerte sowie die neuen
Immobilienrichtwerte fur Ein- und Zweifamilienhauser und Eigentumswohnungen
liegen vor.

Diese Produkte werden vom Gutachterausschuss jahrlich erstellt und geben Auskunft
Uber Umsatz- und Preisentwicklungen flir die verschiedenen Teilméarkte wie z. B.
Eigentumswohnungen, Einfamilienhduser und Baugrundstiicke. Grundlage fur die
Auswertungen des Gutachterausschusses sind die getatigten Kaufvertrage von
bebauten und unbebauten Grundstiicken in Leverkusen. Dadurch geben der
Grundstiicksmarktbericht, die Bodenrichtwerte und die Immobilienrichtwerte Auskunft
Uber das tatsachliche Marktgeschehen in Leverkusen und leisten einen wertvollen
Beitrag zur Markttransparenz.

Unter www.boris.nrw.de konnen der Grundstiicksmarktbericht, die Bodenrichtwerte
sowie die Immobilienrichtwerte fur Ein- und Zweifamilienhauser und
Eigentumswohnungen kostenfrei abgerufen werden.

Seit dem 01.03.2020 kommt fur die Daten der amtlichen Grundstlckswertermittlung,
die Uber BORIS.NRW bereitgestellt werden, die Datenlizenz Deutschland - Zero -
Version 2.0 zum Einsatz; das bedeutet, dass eine Nutzung der Daten ohne
Einschrankungen oder Bedingungen zulassig ist. Dadurch soll sowohl die Verbreitung
als auch die Nutzbarkeit der Datenbestande gefordert werden.

Kataster und Vermessung

21.04.2026


http://www.boris.nrw.de/

Mitteilung
Einstellung Bergischer Fahrradbus

Die Verwaltung hat im Mitteilungsblatt z.d.A.: Rat am 06.05.2025 dartber informiert,
dass der Bergische Fahrradbus zwischen Opladen und Marienheide in der Saison
2025 nur noch in reduziertem Umfang fortgefiihrt wird. Hintergrund hierfur war der
Ruckzug der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG) aus dem Projekt.
Im letzten Jahr wurde der Bergische Fahrradbus daher nur noch durch die wupsi
GmbH und Regionalverkehr Kéln GmbH (RVK) betrieben. Den Finanzierungsanteil
des Oberbergischen Kreises und damit den Grol3teil des Zuschussbedarfs hat
seitdem der Rheinisch-Bergische Kreis ibernommen.

In der letzten Sitzung des Kreistags des Rheinisch-Bergischen Kreises am
26.03.2026 wurde beschlossen, den Fahrradbus im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung ab der Saison 2026 nicht fortzuftihren. Dies erfolgte auch
vor dem Hintergrund der kontinuierlich ricklaufigen Fahrgastzahlen. Die
durchschnittlichen Beforderungsfalle im Jahr 2025 betrugen je Betriebstag 23
Personen bzw. 13,7 Fahrrader. Gegenuber den Vorjahren 2024 und 2023 hat sich
die Nachfrage damit etwa halbiert; im Vergleich zum starksten Betriebsjahr 2018 ist
die Anzahl der Fahrgéaste um etwa zwei Drittel zuriickgegangen. Die
Fahrgastriickgange sind wohl auch auf die wachsende Verbreitung von Pedelecs
zurtckzufiihren, sodass der Hauptzweck des Fahrradbusses (erleichterte Fahrt
bergaufwarts) offenkundig zunehmend an Bedeutung verloren hat. Durch die
Einstellung des Bergischen Fahrradbusses entfallt der anteilige Zuschussbedarf der
Stadt Leverkusen von ca. 9.000 € pro Jahr.

Mobilitat und Klimaschutz

21.04.2026



Mitteilung

Einfiihrung eines Kindernotfallteams
- Kooperation zwischen der Bjorn-Steiger-Stiftung, dem Klinikum Leverkusen
und der Stadt Leverkusen

Notfalle mit Kindern stellen auch erfahrene Notarztinnen und Notarzte regelmaRig vor
Herausforderungen. Mit Etablierung eines Kindernotfallteams startet am 27.04.2026
mit groRer Unterstitzung durch die Bjorn-Steiger-Stiftung eine wegweisende
Kooperation zwischen dem Klinikum Leverkusen und dem Rettungsdienst der Stadt
Leverkusen.

Bei rettungsdienstlichen Notfallen von Patientinnen und Patienten mit einem Alter bis
zu 14 Jahren, die den Einsatz einer Notarztin/eines Notarztes erforderlich machen,
alarmiert die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen zukunftig zusatzlich das
Kindernotfallteam des Klinikums Leverkusen. Dieses besteht aus einer speziell
geschulten Fachpflegekraft und einer Facharztin/einem Facharzt fur Kinder- und
Jugendmedizin mit der Zusatzqualifikation ,Notfallmedizin“. Dieses Team ruckt mit
einem von der Bjorn-Steiger-Stiftung gestellten und am Klinikum stationierten
Einsatzfahrzeug zur Einsatzstelle aus und trifft dort mit dem stadtischen
Rettungsdienst zusammen.

Schon bisher konnte die Leitstelle Leverkusen in besonderen Einsatzsituationen
(kinder- und jugendmedizinische sowie geburtshilfliche Notfalle) bei entsprechender
Verfugbarkeit auf eine Unterstitzung des Rettungsdienstes durch Personal des
Klinikums zurtickgreifen, welches dann von einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr
zum Einsatzort gebracht wurde. Mit den jetzt geschaffenen Strukturen ist es
gelungen, eine qualitativ hochwertige, standardisierte und flachendeckend
verfugbare praklinische Versorgung von kritisch erkrankten oder verletzten Kindern
sicherzustellen.

Auch umliegende Gebietskorperschaften kdnnen das Fahrzeug bei medizinischen
Notfallen mit Kindern anfordern.

Die Kosten flr das Fahrzeug (rettungsdienstlicher Ausbau, Versicherung, Werkstatt,
Kraftstoff etc.) werden von der Bjorn-Steiger-Stiftung Gbernommen.

Das Personal wird aus dem Personalpool der Kinder- und Jugendmedizin des
Klinikums gestellt.

Die technische Ausstattung des Fahrzeuges erfolgte teilweise durch Spenden und
teilweise durch Lagerbestande des Klinikums sowie des Rettungsdienstes der Stadt
Leverkusen.

Sowohl die Bezirksregierung Koln als auch das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales NRW haben dem Einsatz des Kindernotfallteams zugestimmt.

Der gemeinsam geschlossene Kooperationsvertrag hat eine Dauer von zunachst
zwei Jahren, in denen der Einsatz des Fahrzeuges wissenschaftlich evaluiert wird.
Feuerwehr in Verbindung mit Klinikum Leverkusen

27.04.2026



BK-Nummer 2024/2735 (0)
Fahrbahn StauffenbergstraBe
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il vom 23.04.2024

Die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Leverkusen hat auch Auswirkungen auf die
Konzerntochter. Aufgrund der bis dato unauskdmmlichen Leistungsvergutung der
TBL, stehen keine Mittel im aktuellen Wirtschaftsplan der TBL zur Verfugung.
Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der TBL durch die Stadt kdnnen auf
absehbare Zeit keine Mittel fur Malinahmen aus den vergangenen
Stralleninstandsetzungskonzepten bereitgestellt werden. Das
Stralleninstandsetzungskonzept wird daher bis auf weiteres nicht fortgeschrieben.
Die Stauffenbergstralle wurde auf die Liste der StralRen aufgenommen, in denen eine
Instandsetzung hoher priorisiert ist. Es kann allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht
angegeben werden, wann die Instandsetzung der Stauffenbergstralle zur Ausflihrung
kommt. Die TBL werden bis dahin im Rahmen der laufenden Unterhaltung partielle
Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchfiihren.

Technische Betriebe Leverkusen AGR

14.04.2026



BK-Nummer 2025/3501 (0)
Absenkung von Bordsteinen auf der Franz-Esser-Stralle
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il vom 23.09.2025

Die Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il hat in ihrer Sitzung vom 23.09.2025
folgenden Beschluss gefasst:

,Die Verwaltung prift, ob eine Absenkung des Bordsteins am Beginn des Stichweges
Franz-Esser-Stral3e moglich ist. Weiter wird gepruft, ob eine Absenkung des
Bordsteins beim Ubergang zur Balkantrasse mdglich ist.”

Die Mallnhahme wurde umgesetzt. Beide Gehwegabsenkungen wurden im Zeitraum
vom 14.04 bis 17.04.2026 hergestellt.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.
Technische Betriebe Leverkusen AOR

22.04.2026



BK-Nummer 2025/3401, 2025/3402 und 2025/3403 (6)

Kleine InvestitionsmaRBnahmen im Stadtbezirk | im Jahr 2025
Kleine InvestitionsmaBnahmen im Stadtbezirk Il im Jahr 2025
Kleine InvestitionsmaBnahmen im Stadtbezirk Il im Jahr 2025

Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | vom 22.09.2025
Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk Il vom 23.09.2025
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk IIl vom 25.09.2025

Der Umsetzungsstand der beschlossenen Mallnahmen ist aus der anliegenden
Tabelle zu entnehmen.

In der Sitzung der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk | vom 02.02.2026 hat Daniel
Greger (01) unter dem Tagesordnungspunkt Zusatzanfragen zum Mitteilungsblatt
z.d.A.: Rat mitgeteilt, dass die entsprechenden Budgets fir die beschlossenen
investiven kleinen InvestitionsmalRnahmen 2025 aufgrund der prekaren
Haushaltslage seines Wissens nicht freigegeben wurden und die Malinahmen daher
nicht begonnen bzw. umgesetzt werden konnten. Eine MittelUbertragung ins Jahr
2026 bzw. eine Ansatzerh6hung des Budgets in 2026 konnte ebenfalls nicht erfolgen.
Sofern die Bezirksvertretungen die Weiterverfolgung der betroffenen MalRnahmen
wlnschen, mussten diese Uber das Budget flr die kleinen Investitionsmalinahmen
2026 neu beschlossen werden. Diese Aussage wird nun dahingehend korrigiert, dass
die zustandigen Fachbereiche nach erneuter Prifung des Sachverhalts in einem
kurzen Zeitfenster in 2025 nach der Beschlussfassung der Bezirksvertretungen doch
in die Lage versetzt wurden, kurzzeitig Mittel zu beanspruchen, um einige der
betroffenen MalRnahmen zu beginnen. Diese Mal3nahmen sind in der vorgenannten
Liste benannt, wurden oder werden umgesetzt und mussen nicht erneut beantragt
werden.

Zum Umsetzungsstand der kleinen Investitionsmaflnahme ,Aufstellung eines
Blcherschrankes am Konrad-Adenauer-Platz* (Beschluss der Bezirksvertretung fir
den Stadtbezirk | am 17.06.2024 im Rahmen der Vorlage Nr. 2024/2831 ,Kleine
InvestitionsmalRnahmen im Stadtbezirk | im Jahr 2024%) ist mitzuteilen, dass nach der
Beschlussfassung verschiedene Vorarbeiten seitens der Fachverwaltung geleistet
wurden, eine Beauftragung und Anschaffung des Schrankes jedoch durch die
eingetretene Haushaltssituation ab Herbst 2024 und den nicht beschlossenen
Haushalt 2025 nicht realisiert werden konnte. Die beschlossenen Mittel konnten nicht
Ubertragen oder neu angemeldet werden, sodass diese nicht mehr zur Verfigung
stehen. Sollte die Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | eine Weiterverfolgung
dieser Malinahme winschen, ware diese aus den Mittel fur die kleinen
Investitionsmalinahmen 2026 neu zu beschlief3en.

Oberburgermeister, Rat und Bezirke

Anlage



Beschlusskontrolle kleine InvestitionsmaBnahmen der Stadtbezirke 2025

beschlossene Mittel

Nr. Vorlage Bez. MaBnahme —T— n FB Realisierungsstand
konsumtiv| investiv

1 2025/3401 | Zuschuss an den Kleingartenverein Hitdorf e. V. zur Anschaffung neuer Geratschaften und Materialien fiir den Gartenbau 700 € 01 abgeschlossen

2 2025/3401 I Zuschuss an den KG Fidelio-Manfort 1948 e. V. zur Anschaffung von Faltpavillons 700 €] 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieBender Nachweis tber die Umsetzung der Mal3nahme liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

3 2025/3401 | Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaft Rheindorf zur Rahmung von Metallschildern und Restaurierung des Griindungsbuches 700 € 01 abgeschlossen

4 2025/3401 | Zuschuss an Leben in Hitdorf e. V. zur Anschaffung neuer Barhocker fiir die Stadthalle 500 €| 01 abageschlossen

5 2025/3401 | Zuschuss an die Nachbarschaftsgemeinschaft Jeckes Kirchjasschen BlauGold us Ahl-Rhingddrp vun 2019 e. V. zur Anschaffung eines weiteren Faltpavillons 500 € 01 abgeschlossen

6 2025/3401 I Zuschuss an den Forderverein EINFACH DA e. V. zur Anschaffung von verschiedenen Handarbeitsmaterialien 300 €] 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Es
hat sich zwischenzeitlich ein geanderter Bedarf ergeben, sodass der
Verein anstatt der Arbeitsmaterialien zwei hohenverstellbare Tische fir
die Raumlichkeiten und die Inklusionsgruppe angeschhafft hat und die
MaRnahme somit abaeschlossen ist.

7 2025/3401 | Zuschuss an den Heimatverein Hitdorf e. V. zur Anschaffung eines neuen PCs 300 € 01 abgeschlossen

8 2025/3401 | Zuschuss an den Mannerchor 1846 Hitdorf zur Anschaffung von Lautsprecher-, Wiedergabe- und Verstérkertechnik 800 €| 01 abageschlossen

9 2025/3401 | Zuschuss an den Dachverband Hitdorfer Vereine e. V. zur Anschaffung von zwei weiteren Lautsprechern fiir die Stadthalle Hitdorf 500 € 01 abgeschlossen

10 2025/3401 | Zuschuss an den Kleingartenverein Butterheide e. V. zur Anschaffung von zwei Kiihl- und Gefrierkombinationen 500 €| 01 abageschlossen

11 2025/3401 | Zuschuss an die KG Hetddrper Madche un Junge vun "93 e. V. zur Anschaffung eines neuen Laptops 600 € 01 abgeschlossen

12 2025/3401 I Zuschuss an den Hitdorfer G igkeit ine. V. zur Ar eines Pavillons fiir Veranstaltungen im Freien 700 €] 01 abageschlossen

13 2025/3401 | Zuschuss an den Dampfbahn Leverkusen e. V. zur Anschaffung einer Metall-Drehbank und zum Kauf von verschiedenen Werkzeugen 1.300 € 01 abgeschlossen

14 2025/3401 I Zuschuss an den Villa Zindfunke e. V. zur Anschaffung zweier neuer PCs 500 €| 01 abageschlossen

15 2025/3401 | Zuschuss an pro die familia Beratungsstelle in Leverkusen-Wiesdorf zur Anschaffung von Teppichen und einem Stehpult 700 € 01 abgeschlossen

16 2025/3401 I Zuschuss an den RSV Rheindorf e. V. zur Anschaffung zweier Sonnensegel und einiger Stehtische mit Sitzgelegenheiten 500 €| 01 abageschlossen

17 2025/3401 | Zuschuss an Reha- und Gesundheitssport Rheinland 2019 e. V. zur Anschaffung zweier Tisch-Sitz-Kombinationen 1.000 € 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis uber die Umsetzung der Mal3nahme liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

18 2025/3401 I Zuschuss an die Katholische Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugendliche zur Erneuerung von Therapie- und 800 €| 01 abageschlossen

19 2025/3401 | Zuschuss an die ,Kooperation Bauspielplatz Leverkusen* fir die Anschaffung einer neuen Geschirrspiilmaschine 500 € 01 abgeschlossen

20 2025/3401 I Zuschuss an die KG 1910 e. V. Rote Funken Leverkusen fiir die Anschaffung von Winterjacken fiir das Kinder- und Jugendtanzcorps 500 €| 01 abageschlossen

21 2025/3401 | Zuschuss an den SC Hitdorf 1913 e. V. fir die Anschaffung von Trikots sowie Bazooka-Toren inklusive Zubehor und Ballen 700 €] 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis uber die Umsetzung der Mal3nahme liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

22 2025/3401 I Zuschuss an die St. i [ aft Hitdorf 1428 e. V. fir ergénzende Ar der Juger ilung im SchieRsport 500 €| 01 abageschlossen

23 2025/3401 | Zuschuss an den Kindergarten der Elterninitiative Die Knirpse e. V. zur Anschaffung von fiir den Rollenspi und die Leseecke 1.000 € 01 abgeschlossen

24 2025/3401 I Zuschuss an die katholische Kindertagesstatte Heilig Kreuz zur Anschaffung zweier stabiler Freundewagen 500 €| 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Die
Umsetzung der MaBnahme befindet sich noch in Klarung. Wiedervorlage
Mai 2026.

25 2025/3401 | Zuschuss an den Férderverein der KGS Burgweg in Leverkusen-Rheindorf e. V. fur die Anschaffung von zusétzlichen Lernmaterialien 600 € 01 abgeschlossen

26 2025/3401 | Zuschuss an die KG Wiesdorfer Rheinkadetten von 1949 e. V. fiir die Anfertigung neuer Uniformen der Kinder- und Jugendabteilung 700 €] 01 abgeschlossen

27 | 2025/3401 | |Zuschuss an Jazz-Lev e. V. fir die Erneuerung der Musikanlage im Thekenbereich 1.000 € 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis uber die Umsetzung der Mal3nahme liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

28 2025/3401 | Zuschuss an Rettungsmanagement e. V. zum Kauf fir weiteren Weil imuck fiir 1en auf der Scharnhc 1.000 €| 01 abgeschlossen

29 2025/3401 | Installation einer Erinnerungsstele zu Ehren der Opfer des Busungliicks 1949 in Manfort 6.000 € 18 Am 04.12.2025 wurden zwischen der Verwaltung und der Politik im
Rahmen eines Ortstermins die Moglichkeiten zur Umsetzung der
MaRnahme besprochen. Aufgrund der prekaren Haushaltssituation
wurde eine Ubertragung und/oder Neuveranschlagung der
beschlossenen Mittel abgelehnt. Sofern die Bezirksvertretung fiir den
Stadtbezirk | die MaRnahme aus den kleinen InvestitionsmalRnahmen
2026 erneut beschlieR3t, wird die Verwaltung die Priifung der
Realisieruna wieder aufnehmen und eine Umsetzuna forcieren

30 | 2025/3401 | |Zuschuss an den Forderverein ,Neuland-Park e. V.* fiir die Installation eines Trinkbrunnens 10.000 €| 67 Die beschlossenen Mittel wurden in 2025 vollstandig von der Verwaltung
an den Verein ausgezahlt, der noch in der Priifung ist, ob und wie die
MaRnahme realisiert werden kann.

31 2025/3401 | Zuschuss an die Junge Gemeinde Leverkusen e. V. fir die Installation eines ,Schranks der Dinge* 4.600 € 01 abgeschlossen

32 2025/3401 | Errichtung einer Bank neben dem aus dem im vergangenen Jahr im Rahmen der kleinen Investitionsmanahmen beschlossenen Biicherschrank am Konrad- 2.300 € 67 Die Errichtung der Bank wurde seitens der Fachverwaltung nicht

Adenauer-Platz veranlasst, da die Umsetzung des im Jahr 2024 beschlossenen

Biicherschrankes am Standort Konrad-Adenauer-Platz nicht erfolgen
konnte. Die Mittel sind nicht mehr verfigbar und miissten bei Bedarf
erneut beschlossen werden.

1 2025/3402 1l Zuschuss an die KG Wupperveilchen e. V. - Opladen 1925 zur Anschaffung neuer Reifen fiir den Karnevalswagen 600 € 01 abgeschlossen




Beschlusskontrolle kleine InvestitionsmaBnahmen der Stadtbezirke 2025

beschlossene Mittel

Nr. Vorlage Bez. MaBnahme —T— n FB Realisierungsstand
konsumtiv| investiv

2 2025/3402 1l Zuschuss an das AWO-Familienseminar am Berliner Platz fir den Bau eines Fahrradunterstandes 1.600 € 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis tiber die Umsetzung der MaBnahme liegt der
Verwaltung noch nicht vor.

3 2025/3402 1l Zuschuss an den Opladener Geschichtsverein von 1979 e. V. Leverkusen fir die Ersat: von Hi i ! 1.100 €| 01 abgeschlossen

4 2025/3402 1} Zuschuss an die KG Stadtgarde e. V. Opladen fiir die Instandsetzung des Brauchtumswagens 1.900 € 01 abgeschlossen

5 2025/3402 1l Zuschuss an den TuS 1882 Opladen e. V. zur Anschaffung von Trainingsmaterialien fiir die Handballabteilung 1.200 €| 01 abageschlossen

6 2025/3402 1} Zuschuss an die Aktionsgemeinschaft Opladen e. V. zur Anschaffung eines Warmwasserwaschbeckens 800 € 01 abgeschlossen

7 2025/3402 1l Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Pattscheid-Romberg-Linde e. V. zur Anschaffung von Bierzeltgarnituren, Stehtischen und weiteren Sitzmoglichkeiten 1.400 €| 01 abageschlossen

8 2025/3402 1} Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Imbach e. V. zur Ar von Bier: nituren, Verlanger und Leuchten 700 € 01 abgeschlossen

9 2025/3402 Il Zuschuss an den KGV Ruhlach e. V. zur Erneuerung des Zauns, der parallel zur Wupper verlauft 1.200 €| 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Die
Umsetzung der MaBnahme befindet sich noch in Klarung. Wiedervorlage
Mai 2026.

10 2025/3402 1l Zuschuss an Pride am Rhein e. V. zur Durchfiihrung der monatlichen Begegnungs- und Beratungsinitiative 'ComeTogether' im AWO Familienseminar am Berliner Platz 800 €| 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis tiber die Umsetzung der MaBnahme liegt der
Verwaltung noch nicht vor.

11 2025/3402 1l Zuschuss an den KGV Gartenfreunde Opladen e. V. fir die Erneuerung aller Wasserzéhler der Kleingartenanlage 1.700 €| 01 abageschlossen

12 2025/3402 1} Zuschuss an den Tennisclub Rot-Weiss Opladen e. V. fiir die Anschaffung eines Kiihlschranks 300 € 01 abgeschlossen

13 2025/3402 Il Zuschuss an die Biirgerschiitzengesellschaft Quettingen 2006 e. V. fir die Anschaffung von einer Kamera und einer Leinwand 1.500 €| 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Die
Anschaffung der Gegenstande befindet sich noch in Klarung.
Wiedervorlage Mai 2026.

14 2025/3402 Il Zuschuss an die St. chil aft Quettingen e. V. fur die Errichtung eines Regenvordachs 1.600 € 01 abgeschlossen

15 2025/3402 1l Zuschuss an den DjK Quettingen e. V. 1963 fiir die Ar einer Tischtennisplatte sowie Zubehor 900 €| 01 abageschlossen

16 2025/3402 Il Zuschuss an den TuS 05 Quettingen e. V. fiir die Anschaffung eines Pavillons und mehrerer Bierzeltgarnituren 800 € 01 abgeschlossen

17 2025/3402 1l Zuschuss an den BV 1952 Bergisch Neukirchen e. V. fir die Anschaffung zweier Kleintore 1.000 €| 01 abageschlossen

18 2025/3402 Il Zuschuss an das Basketball Zentrum Opladen (BBZ) e. V. / WINGS Leverkusen zum Kauf von Basketbéllen 300 € 01 abgeschlossen

19 2025/3402 1l Zuschuss an die Kita Buddelkiste e. V. fir die Umgestaltung des Sanitarbereichs der Kinder 1.200 €| 01 abageschlossen

20 2025/3402 Il Zuschuss an den Kleingartenverein Alfred-Vissel-Anlage fiir den Kauf eines FuBballtores mit Basketballkorb 1.100 € 01 abgeschlossen

21 2025/3402 Il Zuschuss an den SC Leverkusen 2017 e. V. fiir die Anschaffung von verschiedenen Trainingsballen 400 € 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieRender Nachweis tber den Erwerb der Gegensténde liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

22 2025/3402 Il Zuschuss an den KGV Holzer Wiesen e. V. fir die Anschaffung eines Aufsitzrasenméhers 800 € 01 abgeschlossen

23 2025/3402 Il Zuschuss an den TC Griin-Weil3 Leverkusen e. V. fir den Kauf eines Defibrillators 900 €| 01 Der Zuschuss wurde von der Verwaltung an den Verein ausgezahlt. Ein
abschlieBender Nachweis tber den Erwerb des Gerétes liegt der
Verwaltuna noch nicht vor.

24 2025/3402 Il Zuschuss an das Junge Theater Leverkusen e. V. fur die Anschaffung und die Installation eines Schaukastens 1.000 € 65 abgeschlossen

25 2025/3402 II__|Austausch eines Spi ates (Klettergerét) auf dem Spielplatz Bendenweg 10.000 € 67 abgeschlossen

26 2025/3402 I Erneuerung der Spielgerate im Park B8 15.300 € 67 Die Mafl3nahme befindet sich in der Umsetzung und wird voraussichtlich
bis spatestens zum Ende des 2. Quartals 2026 abgeschlossen sein.

27 2025/3402 II__|Anpflanzung eines ersten bienenfreundlichen Baumes an der Balkantrasse 3.000 € 67 abgeschlossen

1 2025/3403 Il |Zuschuss an die St. chii aft Liit e. V. zur Instandsetzung und Renovierung des Schiitzenheims 1.000 € 01 abgeschlossen

2 2025/3403 Il |Zuschuss an den Kleingartenverein Leverkusen-Manfort e. V. zur Renovierung der Verandaiiberdachung des Vereinsheims 2.300 € 01 abgeschlossen

3 2025/3403 1 Zuschuss an den Kleingartenverein Mathildenhof e. V. fiir den Kauf und die Anbringung einer Regenrinne 900 €| 01 abgeschlossen

4 2025/3403 Il |Zuschuss an den Kleingartenverein Schone Aussicht e. V. zur Erneuerung der Heizungsanlage des Vereinshauses 2.500 € 01 abgeschlossen

5 2025/3403 1 Zuschuss an Pride am Rhein e. V. fir den Druck und die Anschaffung von Informationsmaterialien 1.500 € 01 abgeschlossen

6 2025/3403 Il |Zuschuss an Altes Biirgermeisteramt e. V. fiir die Erneuerung der Beleuchtung im Eingangsbereich und zur Anschaffung von einem Pavillon, Stehtischen und Schirmen fiir 1.500 €| 01 Die Klarung der Umsetzung zwischen dem Fachbereich

reprasentative Zwecke Gebaudewirtschaft (65) und dem Verein dauert noch an.

7 2025/3403 m Zuschuss an das AWO Seniorenzentrum ,Stadt Leverkusen“ gGmbH fiir die Gestaltung eines Demenzgartens 2.600 € 01 abgeschlossen

8 2025/3403 Il |Zuschuss an die DSPG Stamm Woodstock zur Anschaffung einer Jurte 2.100 € 01 abgeschlossen

9 2025/3403 |l |Zuschuss an den SSV Leverkusen-Alkenrath e. V. zur Errichtung einer Zuschaueriiberdachung 2.800 € 0l abgeschlossen

10 2025/3403 11l |Zuschuss an den PalliLev e. V. zur Anschaffung einer Aufrichthilfe 2.800 € 01 abgeschlossen

11 2025/3403 |l |Zuschuss an den Kleingartenverein Leverkusen-Manfort e. V. zur Erweiterung des Bienenstocks 800 € 01 abgeschlossen

12 2025/3403 Il |Zuschuss an die Freunde des Holzhausener Karnevals zu Erneuerung eines Zeltes 1.800 €| 01 abgeschlossen

13 2025/3403 Il |Umsetzung eines Baumes im Kreuzungsbereich Robert-Medenwald-StraRe/Bensberger Strale 6.700 € 67 Die MaRnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden, da die
Verwaltung noch kein Unternehmen finden konnte, dass den betroffenen
Baum versetzen wird.

14 2025/3403 Il |Anschaffung von Baumaterialen fir die Sanierung der AuRenterrasse des Jugend- und Burgerhauses Schone Aussicht 700 € 51 abgeschlossen

15 2025/3403 IIl__[Anschaffung einer multifunktionalen Soundbox fiir das Jugend- und Biirgerhaus Schéne Aussicht 800 € 51 abgeschlossen

16 2025/3403 1l |Anschaffung von verschiedenen Materialien fiir die Wiedereinrichtung der OGS-Raume in de GGS Heinrich-Libke-Strake 2.000 € 40 abgeschlossen

17 2025/3403 Il |Gestaltung eines ,Griines Klassenzimmers" in der GGS Im Kirchfeld 2.400 € 40 Die MaRnahme befindet sich noch in der Abstimmung.




Beschlusskontrolle kleine InvestitionsmaBnahmen der Stadtbezirke 2025

beschlossene Mittel

Nr. Vorlage Bez. MaBnahme —T— n FB Realisierungsstand
konsumtiv| investiv
18 2025/3403 Il [Anpflanzung neuer Obstb&aume in geschitzten Bereichen wie z. B. an Lehrpfaden 3.000 € 32/67 Die MaRnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die Verwaltung
prift derzeit, ob eine Realisierung in 2026 noch machbar ist.
19 2025/3403 1 Installation weiterer Spi auf dem Schulgelande der Hugo-Kiikelhaus-Schule 12.200 € 67 abgeschlossen




BK-Nummer 2022/1361 (0)
Stadtweites Warnsirenensystem
Beschluss des Rates vom 04.04.2022

Im Rahmen der Erarbeitung des gesamtstadtischen Risiko- und
Krisenkommunikationskonzeptes durch das Sachgebiet Bevolkerungsschutz in
Zusammenarbeit mit der Pressestelle wurde die Internetseite ,Krisenfit” erstellt,
welche samtliche Krisenthemen blndelt. Hier werden umfangreiche Informationen
zur Warnung der Bevolkerung angeboten. Insbesondere wird auch auf die
Sirenensignale eingegangen und die unterschiedlichen Tonsignale kdnnen angehort
werden.

An den landes- und bundesweiten Warntagen werden neben den stationaren Sirenen
auch mobile Sirenen in den Teilen des Stadtgebietes eingesetzt, die derzeit nicht
durch die stationaren Sirenen abgedeckt sind. Die Standorte der mobilen Sirenen
werden bewusst in die Nahe von Schulen und Kindergarten gelegt, um auch dort
eine Sensibilisierung fur die Warntone zu ermoglichen.

Der Ausbau des Sirenennetzes wird voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen
sein, sodass die Sirenen zukunftig bei jedem Warntag zu héren sein werden. Der
Abschluss des Ausbaus soll durch geeignete Pressearbeit begleitet werden.
Zusatzlich sollen die Schulen und Kindergarten zukunftig vor den Warntagen
informiert werden.

Die Erlauterung der verschiedenen Sirenensignale ist mittlerweile fester Bestandteil
der Brandschutzerziehung fur die Kindergarten in Leverkusen, die durch die
Freiwillige Feuerwehr Leverkusen durchgefihrt wird. Dartiber hinaus finden auf
Anfrage Termine zur Brandschutzaufklarung in Schulen statt, in denen die
Sirenensignale ebenfalls thematisiert werden.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.

Dezernat flr Bildung, Jugend und Sport in Verbindung mit Feuerwehr

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2177 (0)

Abbruch und Neubau der Rad- und FuBgangerbriicke Wietsche Miihle uiber den
Murbach in Leichlingen und Leverkusen

Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk Il vom 16.05.2023

Der Neubau der Rad- und Fuldgangerbriicke an der Wietsche Mihle war urspringlich
fur Anfang 2024 geplant.

Aufgrund von Verzégerungen bei der Vorplanung konnte der Auftrag erst im Sommer
2024 erteilt werden.

Im Anschluss wurde die Ausflihrungsplanung erstellt. Die Produktion der fir den
Neubau erforderlichen Betonfertigteile erfolgte noch in 2024.

Die Mallnahme wurde witterungsbedingt in den daflir geeigneten Monaten April bis
Juli 2025 vor Ort umgesetzt.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.
Technische Betriebe Leverkusen AR

30.04.2026



BK-Nummer 2024/2910 (0)
Erneuerung der Brandenburger StraBe - Baubeschluss
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk 11l vom 28.11.2024

Die Ausschreibung wurde im Februar dieses Jahres veroffentlicht.
Mit einem Baubeginn ist im Juli 2026 zu rechnen.

Technische Betriebe Leverkusen AOR

30.04.2026



BK-Nummer 2024/2953 (0)

Dhiinnberg — Erneuerung zwischen Milheimer StraRe und Johannes-Dott-
StraBe

Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk Il vom 26.09.2024
Die Mallnahme ist abgeschlossen.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.

Technische Betriebe Leverkusen AGR

30.04.2026



BK-Nummer 2025/3223 (6)

Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/PlanstraBe Postgeldande in Leverkusen-
Wiesdorfs

- Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 07.04.2025

Die Tiefbauarbeiten wurden in dem Zeitraum Juli bis September 2025 durchgefihrt.

Die Installation der Lichtsignalanlage erfolgt voraussichtlich in der ersten Jahreshalfte
2026.

Technische Betriebe Leverkusen AGR in Verbindung mit Tiefbau

30.04.2026



BK-Nummer 2019/3179 (0)
Neugestaltung bzw. Ertlichtigung von FuBwegen in Rheindorf-Nord
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | vom 25.11.2019

Die Sanierung der Wege ist im investiven Teil des Haushaltes der Stadt Leverkusen
unter der Finanzstelle 66611205021162, Finanzposition783200 etatisiert.

Es wurden beim Land NRW entsprechende Fordermittel beantragt, bis dato liegt
noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Damit kann nach derzeitigem Stand noch kein genauer Zeitraum fur die Umsetzung
der Mallnahme genannt werden.

Technische Betriebe Leverkusen A6R

30.04.2026



BK-Nummer 2017/1542 (6)
Konzept Ersatzbeleuchtung und Abbau Hochmaste Europaring
Beschluss des Rates vom 18.12.2017

Gemal Beschluss sollten von den insgesamt 18 Hochmasten in den Jahren 2017 bis
2020 15 Hochmasten abgebaut werden. Einige Standorte sollten durch eine
geeignete Beleuchtung ersetzt werden.

Die Umsetzung des Beschlusses unter Berucksichtigung von Zeitplanen anderer
Baumalnahmen und anderen Handlungserfordernissen unter Einhaltung des zur
Verfugung stehenden Budgets hat sich verzogert.

Insgesamt wurden bisher neun Hochmaste entfernt. In 2022 sollten zwei weitere
Masten entfernt werden. Allerdings brachte die Ausschreibung kein wirtschaftliches
Ergebnis, so dass der Auftrag nicht vergeben werden konnte.

Der Abbruch konnte in 2023 aufgrund von Personalengpassen nicht weiterverfolgt
werden.

Im Herbst 2024 wurde der Auftrag flr den Abbruch der restlichen sechs Masten
erteilt. Die beauftragte Firma flUhrte den Auftrag trotz mehrfacher Aufforderung nicht
aus, so dass eine Kundigung ausgesprochen werden musste.

Mittlerweile wurde ein erneutes Vergabeverfahren eingeleitet. Der Auftrag wurde
Anfang Februar 2026 erteilt. Bei einer ziigigen Umsetzung gehen die Technischen
Betriebe Leverkusen AOR (TBL) davon aus, dass die Malinahme bis Ende April 2026
abgeschlossen werden kann.

Die Beleuchtung, die als Ersatz fur entfernte Hochmaste geplant war, ist vollstandig
installiert.

Technische Betriebe Leverkusen AGR in Verbindung mit Tiefbau

30.04.2026



BK-Nummer 2017/1968 (0)
Ausbau der Hitdorfer StraBe von Rheinstrae bis OststraRe - Baubeschluss
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk | vom 29.01.2018

Die Arbeiten zwischen der Weidenstral’e und der Rheinstralle wurden im Mai 2023
abgeschlossen.

Die Arbeiten zum Neubau des Kreisverkehrs Hitdorfer Stral3e/Ringstralle wurden in
dem Zeitraum Oktober 2024 bis April 2025 durchgefuhrt.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.
Technische Betriebe Leverkusen AGR

30.04.2026



BK-Nummer 2020/0226 + 2021/0864 (6)

Lise-Meitner Gymnasium, Am Stadtpark 50

- Erweiterung fir G9 und Ersatzbau fiir das Containergebaude
- Planungs- und Baubeschluss

Beschllsse des Rates vom 22.03.2021 und 04.10.2021

Die Baumalinahme wurde nach den Sommerferien 2025 bis auf die Au3enanlagen
(siehe hierzu Beschluss zu Vorlage Nr. 2021/0869) fertiggestellt.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.
Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2022/1689 (0)

Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen

- Energetische, brandschutztechnische und gebaudetechnische Sanierung
sowie Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle Opladen

- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 12.12.2022

Derzeit laufen die Rohbauarbeiten im Gebaudeinneren. Abbruch- und
Schadstoffsanierungsarbeiten sind praktisch abgeschlossen. Parallel hierzu erfolgen
die Vorbereitung der weiteren Vergabe und die Fertigstellung der
Ausfuhrungsplanung.

Zum Forderantrag (EFRE-Richtlinienférderung Energieeffiziente offentliche
Gebaude) liegt seit dem 24.02.2025 ein Zuwendungsbescheid in Hoéhe von 6,4 Mio.
€ vor.

Bei der Demontage der Fassade wurden Schaden am Betontragwerk festgestellt.
Aktuell findet die Begutachtung dieser Schaden statt, mit dem Ziel ein
Sanierungskonzept zu entwickeln und umzusetzen.

Aufgrund der langen Bearbeitungszeit des Antrags auf forderunschadlichen
vorgezogenen Malinahmenbeginn und der unvorhersehbaren Betonschaden
verschiebt sich die Fertigstellung voraussichtlich auf Anfang 2027.
Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2020/0069 (0)

KGS Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf
- Planungsbeschluss, Erweiterung KGS Burgweg

Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk | vom 23.11.2020

Die Auswahl und die Beauftragung der erforderlichen Fachplaner ist abgeschlossen.
Die Vorentwurfsplanung wurde Uberarbeitet und die ganzheitliche Herangehensweise
an die Gebaudetechnik und die Energieversorgung angepasst. Im Zuge der
Vorentwurfsplanung wurde festgestellt, dass das Tragwerk des Bestandsgebaudes
umfangreich ertichtigt werden muss, um mit den héheren Lasten aus der aktuellen

Gebaudetechnik bzw. den Ansprichen an eine aktuelle Gebaudehulle umgehen zu
konnen.

Aktuell erfolgt die Gegenuberstellung verschiedener Varianten (Sanierung, Neubau,
Teilneubau usw.) im Bezug auf Machbarkeit und Kosten.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2519 (0)

Landrat-Lucas-Gymnasium, Gebaude SEK Il
- Energetische Sanierung und Teilsanierung Innenbereiche
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 01.07.2024

Die Werkplanung und die Ausschreibungen sind im Wesentlichen fertiggestellt und
kénnten veroffentlicht werden. Da flr die energetische Sanierung eine EFRE-
Forderung beantragt wurde und hierzu eine Genehmigung zum férderunschadlichen
Baubeginn abgewartet werden muss, ruht die MalRnahme aktuell.

Weitere Arbeiten, die nicht der Férderung unterliegen (Erneuerung der
Sanitarinstallationen), wurden in den Sommerferien begonnen.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2022/1603 (0)

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher StraBe 77, 51375 Leverkusen
- Erweiterung und Umbau G9
- Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 26.09.2022

Mit Vergabebeschluss Nr. 2024/2891 vom 01.07.2024 wurden die erweiterten
Rohbauarbeiten beauftragt. Aktuell stagnieren die Rohbauarbeiten jedoch. Der
Sachverhalt befindet sich unter juristischer Beteiligung und Beteiligung des
Fachbereiches Rechnungsprifung und Beratung in Klarung.

Die Auftrage fur die wesentlichen weiteren Leistungen sind erteilt. Die Fertigstellung
ist nun fur Anfang bis Mitte 2027 geplant. )

Im Bestandsgebaude sind die Umbauarbeiten des Chemie-Ubungsraums und der
Lehrertoiletten vor dem Abschluss.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2352 (0)

KGS Gezelin-Schule, Bergische LandstraBe 101, Ersatzbau und Erweiterung
Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il vom 14.09.2023

Die Planung ist abgeschlossen.

Die Funktionale Leistungsbeschreibung wird zurzeit zur Vergabe vorbereitet.

Die Vergabe der Arbeiten ist fur Juli 2026 geplant. Der Baubeginn ist fur das 3.
Quartal 2026 und die Fertigstellung fir Ende 2028 geplant.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2021/0878 (0)

GGS Morsbroicher StraBe 14 - Erweiterung zur 3-Zugigkeit
- Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk |1l vom 23.09.2021

Derzeit wird die Fertigstellung der Gebaudehulle und der Rohinstallationen der TGA-
Gewerke vorangetrieben.

Zu Kostensteigerungen und Bauzeitverlangerung wird auf die Vorlage Nr. 2025/3553
- ,GGS Morsbroicher Str. 14 — Erweiterung zur 3-Zugigkeit — Kostenanpassung*
verwiesen.

Der Fertigstellungstermin der Gesamtmaflnahme ist nun fur das 1. Quartal 2027
geplant.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2021/0671 (0)

Teilsanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung flr den Stadtbezirk | vom 14.06.2021

Die bauliche Fertigstellung ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen.

Der Schulbetrieb hat nach den Osterferien 2025 im sanierten Schulgebaude
begonnen.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2459 (0)

Neubau einer Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule,
Wiembachallee 42 in Leverkusen, Ersatzbau der flutgeschadigten Halle
- kombinierter Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 11.12.2023

Nach dem Abschluss des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe der
Generalunternehmerleistungen (GU) erfolgte im Oktober die Beauftragung an die Fa.
Peter Gross Hochbau GmbH & Co.KG aus Koblenz als Generalunternehmer (GU)

Der GU erstellt aktuell in enger Abstimmung mit dem Projektteam die
Ausfuhrungsplanung. Parallel dazu wird die Baustelleneinrichtung vorbereitet. Im
Januar 2026 erfolgten gemafl dem Rahmenterminplan die Einrichtung der Baustelle
sowie erste bauvorbereitende MaRnahmen.

Anschlief3end erfolgten erste Tiefbau- und Rohbauarbeiten zum Neubau der
Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule.

Die Mallnahme befindet sich im Kostenrahmen, die Fertigstellung ist fur das zweite
Quartal 2027 geplant.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2449 (6)

Stadtische Tageseinrichtung fir Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen
- Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung in Holzbauweise

- kombinierter Planungs- und Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk 1| vom 21.11.2023

Die Generalunternehmerausschreibung wurde im Fruhjahr 2025 submittiert. Aus
formalen Grinden mussten jedoch beide Bieter vom Verfahren ausgeschlossen
werden. Die neue Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt und die Submission
erfolgte im Januar 2026.

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2023/2577 (0)

KGS In der Wasserkuhl, Erweiterung der OGS und Sanierung der
Bestandsgebaude sowie Ziigigkeitserweiterung auf drei Zlige
- Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung fur den Stadtbezirk Il vom 25.04.2024
Anfang 2026 begannen die vorbereitenden Tiefbauarbeiten, im Sommer werden die

Auslagerungscontainer aufgestellt. Daran anschlie®end erfolgt der Teilabriss der
Altgebaude. Die eigentliche Neubaumalnahme beginnt Anfang 2027

Gebaudewirtschaft

30.04.2026



BK-Nummer 2024/2664 (0)

Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstrale 4,
Leverkusen-Opladen
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 06.05.2024

Die Auslagerung zur Stauffenbergstralle konnte zum Oktober 2025 umgesetzt
werden. Die bauliche MalRnahme am Hauptstandort soll mit den vorbereitenden
MalRnahmen im Frihling 2026 beginnen. Derzeit laufen die erforderlichen
Ausfuhrungsplanungen und Ausschreibungen sowie die Anpassungen der
Nachforderungen zum Bauantrag, insbesondere Auflagen zum Hochwasserschutz
und Auflagen der unteren Naturschutzbehdérde.

Die Fertigstellung ist aktuell fir Ende 2028 geplant.
Gebaudewirtschaft

30.04.2026
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	TOP Ö  3.2 Absenkung von Bordsteinen auf der Franz-Esser-Straße
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	TOP Ö  3.21 Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen
	BK 2449 - Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, Neubau  BK/2026/320
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	BK 2577 - KGS In der Wasserkuhl, Erweiterung der OGS und Sanierung der Bestandsgebäude  BK/2026/321
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